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„„„„Die folgende PrDie folgende PrDie folgende PrDie folgende Prääääsentation ist nach bestem Wissen erstellt sentation ist nach bestem Wissen erstellt sentation ist nach bestem Wissen erstellt sentation ist nach bestem Wissen erstellt 
worden. Aufgrund der stworden. Aufgrund der stworden. Aufgrund der stworden. Aufgrund der stäääändigen Fortentwicklung des ndigen Fortentwicklung des ndigen Fortentwicklung des ndigen Fortentwicklung des 
Rechtsgebiets ist eine Haftung oder GewRechtsgebiets ist eine Haftung oder GewRechtsgebiets ist eine Haftung oder GewRechtsgebiets ist eine Haftung oder Gewäääährleistung fhrleistung fhrleistung fhrleistung füüüür die r die r die r die 
hier vertretenen Lhier vertretenen Lhier vertretenen Lhier vertretenen Löööösungen sungen sungen sungen –––– die eine anwaltliche Beratung die eine anwaltliche Beratung die eine anwaltliche Beratung die eine anwaltliche Beratung 
im Einzelfall auch keinesfalls ersetzen kim Einzelfall auch keinesfalls ersetzen kim Einzelfall auch keinesfalls ersetzen kim Einzelfall auch keinesfalls ersetzen köööönnen nnen nnen nnen –––– aber aber aber aber 
ausgeschlossen.ausgeschlossen.ausgeschlossen.ausgeschlossen.““““
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ProgrammProgrammProgrammProgramm

I.I.I.I. EinfEinfEinfEinfüüüührung: Krisenstadien, Handlungsalternativen der Bankhrung: Krisenstadien, Handlungsalternativen der Bankhrung: Krisenstadien, Handlungsalternativen der Bankhrung: Krisenstadien, Handlungsalternativen der Bank

II. II. II. II. Haftungsrisiken der Bank in der Haftungsrisiken der Bank in der Haftungsrisiken der Bank in der Haftungsrisiken der Bank in der ““““StillhaltephaseStillhaltephaseStillhaltephaseStillhaltephase””””
1) Insolvenzanfechtung 1) Insolvenzanfechtung 1) Insolvenzanfechtung 1) Insolvenzanfechtung 
2) Zivil2) Zivil2) Zivil2) Zivil---- und strafrechtliche Haftungund strafrechtliche Haftungund strafrechtliche Haftungund strafrechtliche Haftung

III. III. III. III. Haftungsrisiken der Bank bei der Beteiligung an einer Haftungsrisiken der Bank bei der Beteiligung an einer Haftungsrisiken der Bank bei der Beteiligung an einer Haftungsrisiken der Bank bei der Beteiligung an einer 
Sanierung (Sanierung (Sanierung (Sanierung (ÜÜÜÜberblick)berblick)berblick)berblick)
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Phasen des Krisenprozesses    Phasen des Krisenprozesses    Phasen des Krisenprozesses    Phasen des Krisenprozesses    

BedrohungBedrohungBedrohungBedrohung
d. Erfolgsd. Erfolgsd. Erfolgsd. Erfolgs----
potentialepotentialepotentialepotentiale

Bedrohung Bedrohung Bedrohung Bedrohung 
Erfolgsziele Erfolgsziele Erfolgsziele Erfolgsziele 
(Gewinn(Gewinn(Gewinn(Gewinn---- / / / / 
Umsatzziele)Umsatzziele)Umsatzziele)Umsatzziele)

Gefahr der Gefahr der Gefahr der Gefahr der 
IlliquiditIlliquiditIlliquiditIlliquiditäääät t t t 
und/oder und/oder und/oder und/oder 
ÜÜÜÜberschuldungberschuldungberschuldungberschuldung

StakeholderStakeholderStakeholderStakeholder----KriseKriseKriseKrise ErfolgskriseErfolgskriseErfolgskriseErfolgskrise LiquiditLiquiditLiquiditLiquiditäääätskrisetskrisetskrisetskrise

InsolvenzInsolvenzInsolvenzInsolvenz LiquidationLiquidationLiquidationLiquidation

Strategische Strategische Strategische Strategische 
KriseKriseKriseKrise

Gefahr des Gefahr des Gefahr des Gefahr des 
Verlusts der Verlusts der Verlusts der Verlusts der 
KapitalKapitalKapitalKapital---- und und und und 
PersonalverPersonalverPersonalverPersonalver----
antwortungantwortungantwortungantwortung
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Keine Pflicht zur Beteiligung an einer Sanierung:Keine Pflicht zur Beteiligung an einer Sanierung:Keine Pflicht zur Beteiligung an einer Sanierung:Keine Pflicht zur Beteiligung an einer Sanierung:

Ein Kreditinstitut ist grundsEin Kreditinstitut ist grundsEin Kreditinstitut ist grundsEin Kreditinstitut ist grundsäääätzlich tzlich tzlich tzlich nichtnichtnichtnicht verpflichtet, sich an verpflichtet, sich an verpflichtet, sich an verpflichtet, sich an 
SanierungsmaSanierungsmaSanierungsmaSanierungsmaßßßßnahmen eines Kunden zu beteiligen, weder nahmen eines Kunden zu beteiligen, weder nahmen eines Kunden zu beteiligen, weder nahmen eines Kunden zu beteiligen, weder 
durch Vergabe eines Kredites noch durch Aufrechterhaltung durch Vergabe eines Kredites noch durch Aufrechterhaltung durch Vergabe eines Kredites noch durch Aufrechterhaltung durch Vergabe eines Kredites noch durch Aufrechterhaltung 
von Krediten oder der Geschvon Krediten oder der Geschvon Krediten oder der Geschvon Krediten oder der Geschääääftsbeziehung insgesamt.ftsbeziehung insgesamt.ftsbeziehung insgesamt.ftsbeziehung insgesamt.

GrundsatzGrundsatzGrundsatzGrundsatz
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StillhaltenStillhaltenStillhaltenStillhalten

Sanierungsversuch
der übrigen Beteiligten

Insolvenz

AbwicklungAbwicklungAbwicklungAbwicklung

Kreditkündigung

Scheitern der SanierungGelingen der Sanierung

Beteiligung an Beteiligung an Beteiligung an Beteiligung an 
SanierungSanierungSanierungSanierung

Sanierungsphase

Abwicklung

Handlungsalternativen des Kreditinstituts in der KriseHandlungsalternativen des Kreditinstituts in der KriseHandlungsalternativen des Kreditinstituts in der KriseHandlungsalternativen des Kreditinstituts in der Krise



Rechtsanwältin Dr. Susanne Berner | Fachanwältin für Insolvenzrecht | 24.04.2013 | Haftungsrisiken der Bank in Sanierungsfällen

77

Problem: LProblem: LProblem: LProblem: Löööösungsklauselnsungsklauselnsungsklauselnsungsklauseln

EinschrEinschrEinschrEinschräääänkung der Handlungsalternativen durch das Verbot nkung der Handlungsalternativen durch das Verbot nkung der Handlungsalternativen durch das Verbot nkung der Handlungsalternativen durch das Verbot 
insolvenzabhinsolvenzabhinsolvenzabhinsolvenzabhäääängiger Lngiger Lngiger Lngiger Löööösungsklauseln (vgl. sungsklauseln (vgl. sungsklauseln (vgl. sungsklauseln (vgl. § 119 InsO) ?119 InsO) ?119 InsO) ?119 InsO) ?

(Ausf(Ausf(Ausf(Ausfüüüührlich zum Problem jhrlich zum Problem jhrlich zum Problem jhrlich zum Problem jüüüüngst Obermngst Obermngst Obermngst Obermüüüüller, ller, ller, ller, 
““““LLLLöööösungsklauseln im Bankgeschsungsklauseln im Bankgeschsungsklauseln im Bankgeschsungsklauseln im Bankgeschääääftftftft““““, , , , ZInsOZInsOZInsOZInsO 2013, 476)2013, 476)2013, 476)2013, 476)
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Wortlaut Wortlaut Wortlaut Wortlaut § 119 InsO119 InsO119 InsO119 InsO

§ 119 InsO:119 InsO:119 InsO:119 InsO:

„„„„Vereinbarungen, durch die im voraus die Anwendung der Vereinbarungen, durch die im voraus die Anwendung der Vereinbarungen, durch die im voraus die Anwendung der Vereinbarungen, durch die im voraus die Anwendung der §§ 103 103 103 103 
bis 118 ausgeschlossen oder beschrbis 118 ausgeschlossen oder beschrbis 118 ausgeschlossen oder beschrbis 118 ausgeschlossen oder beschräääänkt wird, sind unwirksamnkt wird, sind unwirksamnkt wird, sind unwirksamnkt wird, sind unwirksam““““

----> > > > §§ 103 ff. InsO regeln Rechtsfolgen der   103 ff. InsO regeln Rechtsfolgen der   103 ff. InsO regeln Rechtsfolgen der   103 ff. InsO regeln Rechtsfolgen der   
VerfahrenserVerfahrenserVerfahrenserVerfahrenserööööffnung fffnung fffnung fffnung füüüür gegenseitige Vertrr gegenseitige Vertrr gegenseitige Vertrr gegenseitige Verträääägegegege
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IS IS IS IS 
Vertrag mit auflVertrag mit auflVertrag mit auflVertrag mit auflöööösender Bedingung sender Bedingung sender Bedingung sender Bedingung 

EnergieliefererEnergieliefererEnergieliefererEnergielieferer

Insolvenzantrag: Vertrag endet wegen LInsolvenzantrag: Vertrag endet wegen LInsolvenzantrag: Vertrag endet wegen LInsolvenzantrag: Vertrag endet wegen Löööösungsklausel sungsklausel sungsklausel sungsklausel 

IVIVIVIV
Vertrag zu schlechteren KonditionenVertrag zu schlechteren KonditionenVertrag zu schlechteren KonditionenVertrag zu schlechteren Konditionen

EnergieliefererEnergieliefererEnergieliefererEnergielieferer
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Problem: LProblem: LProblem: LProblem: Löööösungsklauselnsungsklauselnsungsklauselnsungsklauseln

Fall vereinfacht nach BGH, Urteil v. 15.11.2012Fall vereinfacht nach BGH, Urteil v. 15.11.2012Fall vereinfacht nach BGH, Urteil v. 15.11.2012Fall vereinfacht nach BGH, Urteil v. 15.11.2012----IX ZR 169/11:IX ZR 169/11:IX ZR 169/11:IX ZR 169/11:

Die Insolvenzschuldnerin hatte mit der spDie Insolvenzschuldnerin hatte mit der spDie Insolvenzschuldnerin hatte mit der spDie Insolvenzschuldnerin hatte mit der spääääteren Klteren Klteren Klteren Kläääägerin einen Vertrag gerin einen Vertrag gerin einen Vertrag gerin einen Vertrag üüüüber die ber die ber die ber die 
fortlaufende Lieferung von Energie geschlossen. In dessen Zifferfortlaufende Lieferung von Energie geschlossen. In dessen Zifferfortlaufende Lieferung von Energie geschlossen. In dessen Zifferfortlaufende Lieferung von Energie geschlossen. In dessen Ziffer Nr. 7 Abs. 3 war Nr. 7 Abs. 3 war Nr. 7 Abs. 3 war Nr. 7 Abs. 3 war 
vereinbart, dass der Vertrag auch ohne Kvereinbart, dass der Vertrag auch ohne Kvereinbart, dass der Vertrag auch ohne Kvereinbart, dass der Vertrag auch ohne Küüüündigung automatisch enden solle, ndigung automatisch enden solle, ndigung automatisch enden solle, ndigung automatisch enden solle, 
wenn der Kunde einen Insolvenzantrag stelle oder aufgrund eines wenn der Kunde einen Insolvenzantrag stelle oder aufgrund eines wenn der Kunde einen Insolvenzantrag stelle oder aufgrund eines wenn der Kunde einen Insolvenzantrag stelle oder aufgrund eines 
GlGlGlGlääääubigerantrages das vorlubigerantrages das vorlubigerantrages das vorlubigerantrages das vorlääääufige Insolvenzverfahren eingeleitet oder erufige Insolvenzverfahren eingeleitet oder erufige Insolvenzverfahren eingeleitet oder erufige Insolvenzverfahren eingeleitet oder erööööffnet ffnet ffnet ffnet 
werde. Die Klwerde. Die Klwerde. Die Klwerde. Die Kläääägerin berief sich gegengerin berief sich gegengerin berief sich gegengerin berief sich gegenüüüüber dem spber dem spber dem spber dem spääääteren (vorlteren (vorlteren (vorlteren (vorlääääufigen) ufigen) ufigen) ufigen) 
Insolvenzverwalter auf diese Klausel, bot allerdings gleichzeitiInsolvenzverwalter auf diese Klausel, bot allerdings gleichzeitiInsolvenzverwalter auf diese Klausel, bot allerdings gleichzeitiInsolvenzverwalter auf diese Klausel, bot allerdings gleichzeitig den Abschluss g den Abschluss g den Abschluss g den Abschluss 
eines neuen Vertrages zu erheines neuen Vertrages zu erheines neuen Vertrages zu erheines neuen Vertrages zu erhööööhten Preisen an. Dieses Angebot nahm der hten Preisen an. Dieses Angebot nahm der hten Preisen an. Dieses Angebot nahm der hten Preisen an. Dieses Angebot nahm der 
beklagte Insolvenzverwalter beklagte Insolvenzverwalter beklagte Insolvenzverwalter beklagte Insolvenzverwalter ---- unter Vorbehalt unter Vorbehalt unter Vorbehalt unter Vorbehalt ---- an, zahlte an die Klan, zahlte an die Klan, zahlte an die Klan, zahlte an die Kläääägerin aber gerin aber gerin aber gerin aber 
nur die im Ursprungsvertrag mit der Schuldnerin vereinbarten Lienur die im Ursprungsvertrag mit der Schuldnerin vereinbarten Lienur die im Ursprungsvertrag mit der Schuldnerin vereinbarten Lienur die im Ursprungsvertrag mit der Schuldnerin vereinbarten Lieferpreise.ferpreise.ferpreise.ferpreise.

Zu Recht ?Zu Recht ?Zu Recht ?Zu Recht ?



Rechtsanwältin Dr. Susanne Berner | Fachanwältin für Insolvenzrecht | 24.04.2013 | Haftungsrisiken der Bank in Sanierungsfällen

1111

Problem: LProblem: LProblem: LProblem: Löööösungsklauselnsungsklauselnsungsklauselnsungsklauseln

LLLLöööösungsklauseln sungsklauseln sungsklauseln sungsklauseln 

insolvenzabhinsolvenzabhinsolvenzabhinsolvenzabhäääängigengigengigengige

- knknknknüüüüpfen an Insolvenzantrag oder pfen an Insolvenzantrag oder pfen an Insolvenzantrag oder pfen an Insolvenzantrag oder ----
ererererööööffnung anffnung anffnung anffnung an

- gewgewgewgewäääährt einer Vertragspartei ein hrt einer Vertragspartei ein hrt einer Vertragspartei ein hrt einer Vertragspartei ein 
LLLLöööösungsrecht oder beinhaltet sungsrecht oder beinhaltet sungsrecht oder beinhaltet sungsrecht oder beinhaltet 
auflauflauflauflöööösende Bedingungsende Bedingungsende Bedingungsende Bedingung

- Wirksamkeit: streitigWirksamkeit: streitigWirksamkeit: streitigWirksamkeit: streitig

insolvenzunabhinsolvenzunabhinsolvenzunabhinsolvenzunabhäääängigengigengigengige

- knknknknüüüüpfen an pfen an pfen an pfen an nichtnichtnichtnicht
insolvenzspezifischen Umstinsolvenzspezifischen Umstinsolvenzspezifischen Umstinsolvenzspezifischen Umstäääände  nde  nde  nde  
wie Verzug oder sonstige wie Verzug oder sonstige wie Verzug oder sonstige wie Verzug oder sonstige 
Vertragsverletzungen anVertragsverletzungen anVertragsverletzungen anVertragsverletzungen an

- grundsgrundsgrundsgrundsäääätzlich tzlich tzlich tzlich unbedenklich unbedenklich unbedenklich unbedenklich 
(Ausnahme (Ausnahme (Ausnahme (Ausnahme § 112 InsO)112 InsO)112 InsO)112 InsO)
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BGH, Urteil v. 15.11.2012 BGH, Urteil v. 15.11.2012 BGH, Urteil v. 15.11.2012 BGH, Urteil v. 15.11.2012 ---- IX ZR 169/11 (Kernaussagen):IX ZR 169/11 (Kernaussagen):IX ZR 169/11 (Kernaussagen):IX ZR 169/11 (Kernaussagen):

1.1.1.1. InsolvenzInsolvenzInsolvenzInsolvenzabhabhabhabhäääängige ngige ngige ngige LLLLöööösungsklauseln sind sungsklauseln sind sungsklauseln sind sungsklauseln sind ---- da auf die Aushda auf die Aushda auf die Aushda auf die Aushööööhlung hlung hlung hlung 
des Verwalterwahlrechts nach des Verwalterwahlrechts nach des Verwalterwahlrechts nach des Verwalterwahlrechts nach § 103 InsO gerichtet 103 InsO gerichtet 103 InsO gerichtet 103 InsO gerichtet ----
insolvenzsachwidrig und grds. nach insolvenzsachwidrig und grds. nach insolvenzsachwidrig und grds. nach insolvenzsachwidrig und grds. nach § 119 InsO unwirksam.119 InsO unwirksam.119 InsO unwirksam.119 InsO unwirksam.

2.2.2.2. § 119 InsO gilt 119 InsO gilt 119 InsO gilt 119 InsO gilt ---- wegen seiner Sanierungswegen seiner Sanierungswegen seiner Sanierungswegen seiner Sanierungs---- und Masseschutzfunktion und Masseschutzfunktion und Masseschutzfunktion und Masseschutzfunktion 
---- nicht erst im ernicht erst im ernicht erst im ernicht erst im erööööffneten Insolvenzverfahren, sondern ab dem ffneten Insolvenzverfahren, sondern ab dem ffneten Insolvenzverfahren, sondern ab dem ffneten Insolvenzverfahren, sondern ab dem 
Zeitpunkt, zu dem ernsthaft mit  einer ErZeitpunkt, zu dem ernsthaft mit  einer ErZeitpunkt, zu dem ernsthaft mit  einer ErZeitpunkt, zu dem ernsthaft mit  einer Erööööffnung zu rechnen ist ffnung zu rechnen ist ffnung zu rechnen ist ffnung zu rechnen ist 
(also: Insolvenzantrag nach (also: Insolvenzantrag nach (also: Insolvenzantrag nach (also: Insolvenzantrag nach § 13 Abs. 1 InsO).13 Abs. 1 InsO).13 Abs. 1 InsO).13 Abs. 1 InsO).

Problem: LProblem: LProblem: LProblem: Löööösungsklauselnsungsklauselnsungsklauselnsungsklauseln
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Problem: LProblem: LProblem: LProblem: Löööösungsklauselnsungsklauselnsungsklauselnsungsklauseln

FrageFrageFrageFrage:

Auswirkungen des Urteils auf das KAuswirkungen des Urteils auf das KAuswirkungen des Urteils auf das KAuswirkungen des Urteils auf das Küüüündigungsrecht des ndigungsrecht des ndigungsrecht des ndigungsrecht des 
Kreditinstituts aus Nr. 19 AGBKreditinstituts aus Nr. 19 AGBKreditinstituts aus Nr. 19 AGBKreditinstituts aus Nr. 19 AGB----Banken bzw. Nr. 26 ABGBanken bzw. Nr. 26 ABGBanken bzw. Nr. 26 ABGBanken bzw. Nr. 26 ABG----Sparkassen ?Sparkassen ?Sparkassen ?Sparkassen ?
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Problem: LProblem: LProblem: LProblem: Löööösungsklauselnsungsklauselnsungsklauselnsungsklauseln

Wortlaut (Auszug): Wortlaut (Auszug): Wortlaut (Auszug): Wortlaut (Auszug): § 19 K19 K19 K19 Küüüündigungsrechte der Bankndigungsrechte der Bankndigungsrechte der Bankndigungsrechte der Bank

(3) K(3) K(3) K(3) Küüüündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kndigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kndigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kndigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Küüüündigungsfristndigungsfristndigungsfristndigungsfrist
Eine fristlose KEine fristlose KEine fristlose KEine fristlose Küüüündigung der gesamten Geschndigung der gesamten Geschndigung der gesamten Geschndigung der gesamten Geschääääftsverbindung oder einzelner ftsverbindung oder einzelner ftsverbindung oder einzelner ftsverbindung oder einzelner 
GeschGeschGeschGeschääääftsbeziehungen ist zulftsbeziehungen ist zulftsbeziehungen ist zulftsbeziehungen ist zuläääässig, wenn ein ssig, wenn ein ssig, wenn ein ssig, wenn ein wichtiger Grund wichtiger Grund wichtiger Grund wichtiger Grund vorliegt, der der vorliegt, der der vorliegt, der der vorliegt, der der 
Bank deren Fortsetzung auch unter BerBank deren Fortsetzung auch unter BerBank deren Fortsetzung auch unter BerBank deren Fortsetzung auch unter Berüüüücksichtigung der berechtigten cksichtigung der berechtigten cksichtigung der berechtigten cksichtigung der berechtigten 
Belange des Kunden unzumutbar werden lBelange des Kunden unzumutbar werden lBelange des Kunden unzumutbar werden lBelange des Kunden unzumutbar werden läääässt. Ein wichtiger Grund liegt sst. Ein wichtiger Grund liegt sst. Ein wichtiger Grund liegt sst. Ein wichtiger Grund liegt 
insbesondere vor, (insbesondere vor, (insbesondere vor, (insbesondere vor, (…………))))
- wenn eine wenn eine wenn eine wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermwesentliche Verschlechterung der Vermwesentliche Verschlechterung der Vermwesentliche Verschlechterung der Vermöööögensverhgensverhgensverhgensverhäääältnisse ltnisse ltnisse ltnisse des des des des 
Kunden oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt oder eiKunden oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt oder eiKunden oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt oder eiKunden oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt oder einzutreten nzutreten nzutreten nzutreten 
droht und dadurch die Rdroht und dadurch die Rdroht und dadurch die Rdroht und dadurch die Rüüüückzahlung des Darlehens oder die Erfckzahlung des Darlehens oder die Erfckzahlung des Darlehens oder die Erfckzahlung des Darlehens oder die Erfüüüüllung einer llung einer llung einer llung einer 
sonstigen Verbindlichkeit gegensonstigen Verbindlichkeit gegensonstigen Verbindlichkeit gegensonstigen Verbindlichkeit gegenüüüüber der Bank ber der Bank ber der Bank ber der Bank –––– auch unter Verwertung einer auch unter Verwertung einer auch unter Verwertung einer auch unter Verwertung einer 
hierfhierfhierfhierfüüüür bestehenden Sicherheit r bestehenden Sicherheit r bestehenden Sicherheit r bestehenden Sicherheit –––– gefgefgefgefäääährdet ist, oderhrdet ist, oderhrdet ist, oderhrdet ist, oder
(…)
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Problem: LProblem: LProblem: LProblem: Löööösungsklauselnsungsklauselnsungsklauselnsungsklauseln

KKKKüüüündigungsrechte in ndigungsrechte in ndigungsrechte in ndigungsrechte in § 19 AGB 19 AGB 19 AGB 19 AGB ---- Banken sind Banken sind Banken sind Banken sind 
insolvenzinsolvenzinsolvenzinsolvenzunabhunabhunabhunabhäääängigngigngigngig ausgestaltet und daher ausgestaltet und daher ausgestaltet und daher ausgestaltet und daher wirksamwirksamwirksamwirksam. Sie . Sie . Sie . Sie 
knknknknüüüüpfen nicht an ein Insolvenzereignis an, sondern bereits an pfen nicht an ein Insolvenzereignis an, sondern bereits an pfen nicht an ein Insolvenzereignis an, sondern bereits an pfen nicht an ein Insolvenzereignis an, sondern bereits an 
weit davor liegende Umstweit davor liegende Umstweit davor liegende Umstweit davor liegende Umstäääände (nde (nde (nde (““““Verschlechterung der Verschlechterung der Verschlechterung der Verschlechterung der 
VermVermVermVermöööögensverhgensverhgensverhgensverhäääältnisseltnisseltnisseltnisse”””” ist kein Erist kein Erist kein Erist kein Erööööffnungsgrund).ffnungsgrund).ffnungsgrund).ffnungsgrund).

=> L=> L=> L=> Löööösungsklausel in AGBsungsklausel in AGBsungsklausel in AGBsungsklausel in AGB----Banken unbedenklichBanken unbedenklichBanken unbedenklichBanken unbedenklich
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Handlungsalternative Handlungsalternative Handlungsalternative Handlungsalternative „„„„StillhaltenStillhaltenStillhaltenStillhalten““““ ---- InstrumentarienInstrumentarienInstrumentarienInstrumentarien

• Unterlassen von RechtsverfolgungsmaUnterlassen von RechtsverfolgungsmaUnterlassen von RechtsverfolgungsmaUnterlassen von Rechtsverfolgungsmaßßßßnahmen nahmen nahmen nahmen 
(einschlie(einschlie(einschlie(einschließßßßlich Vollstreckung)lich Vollstreckung)lich Vollstreckung)lich Vollstreckung)

• Unterlassen einer KreditkUnterlassen einer KreditkUnterlassen einer KreditkUnterlassen einer Kreditküüüündigungndigungndigungndigung

• StillhaltevereinbarungenStillhaltevereinbarungenStillhaltevereinbarungenStillhaltevereinbarungen

• Stundung bzw. nicht ernstliches Einforderung von fStundung bzw. nicht ernstliches Einforderung von fStundung bzw. nicht ernstliches Einforderung von fStundung bzw. nicht ernstliches Einforderung von fäääälligen  lligen  lligen  lligen  
Kapitaldienstraten oder ZinsenKapitaldienstraten oder ZinsenKapitaldienstraten oder ZinsenKapitaldienstraten oder Zinsen

• TilgungsaussetzungTilgungsaussetzungTilgungsaussetzungTilgungsaussetzung

• Aufrechterhaltung des ZahlungsverkehrsAufrechterhaltung des ZahlungsverkehrsAufrechterhaltung des ZahlungsverkehrsAufrechterhaltung des Zahlungsverkehrs
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HaftungsrisikenHaftungsrisikenHaftungsrisikenHaftungsrisiken

AnfechtungAnfechtungAnfechtungAnfechtung

• §§ 130, 131 InsO130, 131 InsO130, 131 InsO130, 131 InsO

• § 133 Abs. 1 InsO133 Abs. 1 InsO133 Abs. 1 InsO133 Abs. 1 InsO

allgemeine Risikenallgemeine Risikenallgemeine Risikenallgemeine Risiken

Handlungsalternative Handlungsalternative Handlungsalternative Handlungsalternative „„„„StillhaltenStillhaltenStillhaltenStillhalten““““

zivilrechtlich zivilrechtlich zivilrechtlich zivilrechtlich strafrechtlich strafrechtlich strafrechtlich strafrechtlich 
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Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken) Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken) Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken) Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken) 

Anfechtungsrisiken:Anfechtungsrisiken:Anfechtungsrisiken:Anfechtungsrisiken:

- RRRRüüüückfckfckfckfüüüührung von (ungekhrung von (ungekhrung von (ungekhrung von (ungeküüüündigten) Kreditlinien   ndigten) Kreditlinien   ndigten) Kreditlinien   ndigten) Kreditlinien   

- Prolongation Prolongation Prolongation Prolongation 

- Aufrechterhaltung des ZahlungsverkehrsAufrechterhaltung des ZahlungsverkehrsAufrechterhaltung des ZahlungsverkehrsAufrechterhaltung des Zahlungsverkehrs
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Die beklagte Bank hatte der IS einen zur InsolvenzantragstellungDie beklagte Bank hatte der IS einen zur InsolvenzantragstellungDie beklagte Bank hatte der IS einen zur InsolvenzantragstellungDie beklagte Bank hatte der IS einen zur Insolvenzantragstellung
ungekungekungekungeküüüündigten Kontokorrentkredit von 500 TSD EUR eingerndigten Kontokorrentkredit von 500 TSD EUR eingerndigten Kontokorrentkredit von 500 TSD EUR eingerndigten Kontokorrentkredit von 500 TSD EUR eingerääääumt.umt.umt.umt.

Insolvenzantrag: Insolvenzantrag: Insolvenzantrag: Insolvenzantrag: 04.04.04.04.04.04.04.04.
KKKKüüüündigung: ndigung: ndigung: ndigung: 05.04.05.04.05.04.05.04.

Saldo ./. 200     (04.04.)Saldo ./. 200     (04.04.)Saldo ./. 200     (04.04.)Saldo ./. 200     (04.04.)

ZahlungseinZahlungseinZahlungseinZahlungsein----/ und Ausg/ und Ausg/ und Ausg/ und Ausgäääänge (letzter Monat vor IA): Einzahlung    +  400nge (letzter Monat vor IA): Einzahlung    +  400nge (letzter Monat vor IA): Einzahlung    +  400nge (letzter Monat vor IA): Einzahlung    +  400

Saldo ./. 300     (04.03.)Saldo ./. 300     (04.03.)Saldo ./. 300     (04.03.)Saldo ./. 300     (04.03.) Auszahlung ./.  300Auszahlung ./.  300Auszahlung ./.  300Auszahlung ./.  300

Im letzen Monat vor Antragstellung: Reduzierung der Kreditlinie Im letzen Monat vor Antragstellung: Reduzierung der Kreditlinie Im letzen Monat vor Antragstellung: Reduzierung der Kreditlinie Im letzen Monat vor Antragstellung: Reduzierung der Kreditlinie um 100um 100um 100um 100

RRRRüüüückfckfckfckfüüüührung  ungekhrung  ungekhrung  ungekhrung  ungeküüüündigter Kreditlinienndigter Kreditlinienndigter Kreditlinienndigter Kreditlinien
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Rechtsprechung des BGH (Rechtsprechung des BGH (Rechtsprechung des BGH (Rechtsprechung des BGH (ÜÜÜÜberblickberblickberblickberblick)

• VerrechnungenVerrechnungenVerrechnungenVerrechnungen im Kontokorrent = im Kontokorrent = im Kontokorrent = im Kontokorrent = kongruent,kongruent,kongruent,kongruent, wenn Kreditlinie offen gehalten wenn Kreditlinie offen gehalten wenn Kreditlinie offen gehalten wenn Kreditlinie offen gehalten 
wird. wird. wird. wird. 

• Stellt eine Bank ZahlungseingStellt eine Bank ZahlungseingStellt eine Bank ZahlungseingStellt eine Bank Zahlungseingäääänge ins Kontokorrent ein, kann in dem Umfang ein nge ins Kontokorrent ein, kann in dem Umfang ein nge ins Kontokorrent ein, kann in dem Umfang ein nge ins Kontokorrent ein, kann in dem Umfang ein 
unanfechtbares Bargeschunanfechtbares Bargeschunanfechtbares Bargeschunanfechtbares Bargeschääääftftftft vorliegen, in dem sie ihren Kunden wieder vorliegen, in dem sie ihren Kunden wieder vorliegen, in dem sie ihren Kunden wieder vorliegen, in dem sie ihren Kunden wieder üüüüber den ber den ber den ber den 
Gegenwert verfGegenwert verfGegenwert verfGegenwert verfüüüügen lgen lgen lgen läääässt. sst. sst. sst. 

• RRRRüüüückfckfckfckfüüüührunghrunghrunghrung eines ungekeines ungekeines ungekeines ungeküüüündigten Kredits ist auch ndigten Kredits ist auch ndigten Kredits ist auch ndigten Kredits ist auch inkongruentinkongruentinkongruentinkongruent, wenn sie durch , wenn sie durch , wenn sie durch , wenn sie durch 
Saldierung im Kontokorrent erfolgt.Saldierung im Kontokorrent erfolgt.Saldierung im Kontokorrent erfolgt.Saldierung im Kontokorrent erfolgt.

• Ein Pfandrecht des Kreditinstitutes, das aufgrund Nr. 14 Abs. 1 Ein Pfandrecht des Kreditinstitutes, das aufgrund Nr. 14 Abs. 1 Ein Pfandrecht des Kreditinstitutes, das aufgrund Nr. 14 Abs. 1 Ein Pfandrecht des Kreditinstitutes, das aufgrund Nr. 14 Abs. 1 AGBAGBAGBAGB----Banken an  Banken an  Banken an  Banken an  
ZahlungseingZahlungseingZahlungseingZahlungseingäääängen fngen fngen fngen füüüür einen Kunden in den letzten drei Monaten vor dem r einen Kunden in den letzten drei Monaten vor dem r einen Kunden in den letzten drei Monaten vor dem r einen Kunden in den letzten drei Monaten vor dem 
ErErErErööööffnungsantrag gegen diesen entsteht, ist als inkongruente Sicherffnungsantrag gegen diesen entsteht, ist als inkongruente Sicherffnungsantrag gegen diesen entsteht, ist als inkongruente Sicherffnungsantrag gegen diesen entsteht, ist als inkongruente Sicherung ung ung ung 
anfechtbar (Ausnahme: Bank hatte an der durch den Zahlungseingananfechtbar (Ausnahme: Bank hatte an der durch den Zahlungseingananfechtbar (Ausnahme: Bank hatte an der durch den Zahlungseingananfechtbar (Ausnahme: Bank hatte an der durch den Zahlungseingang getilgten g getilgten g getilgten g getilgten 
Forderung ein Forderung ein Forderung ein Forderung ein insolvenzfestes Absonderungsrecht insolvenzfestes Absonderungsrecht insolvenzfestes Absonderungsrecht insolvenzfestes Absonderungsrecht erworben).erworben).erworben).erworben).

Speziell: Anfechtung ungekSpeziell: Anfechtung ungekSpeziell: Anfechtung ungekSpeziell: Anfechtung ungeküüüündigter Kreditlinienndigter Kreditlinienndigter Kreditlinienndigter Kreditlinien
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RRRRüüüückfckfckfckfüüüührung ungekhrung ungekhrung ungekhrung ungeküüüündigter Kreditlinien ndigter Kreditlinien ndigter Kreditlinien ndigter Kreditlinien 

Anspruch IVAnspruch IVAnspruch IVAnspruch IV B?B?B?B?

1)1)1)1) 300 (Einzahlung) ? 300 (Einzahlung) ? 300 (Einzahlung) ? 300 (Einzahlung) ? § 130 Abs. 1 Nr. 1 InsO (130 Abs. 1 Nr. 1 InsO (130 Abs. 1 Nr. 1 InsO (130 Abs. 1 Nr. 1 InsO (----), ), ), ), 
unanfechtbare Bargeschunanfechtbare Bargeschunanfechtbare Bargeschunanfechtbare Bargeschääääftefteftefte

2)2)2)2) 100 (Differenz) 100 (Differenz) 100 (Differenz) 100 (Differenz) ----> BGH (+) > BGH (+) > BGH (+) > BGH (+) § 131 I Nr. 1 InsO131 I Nr. 1 InsO131 I Nr. 1 InsO131 I Nr. 1 InsO
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RRRRüüüückfckfckfckfüüüührung von Kreditlinienhrung von Kreditlinienhrung von Kreditlinienhrung von Kreditlinien
innerhalb von 1 innerhalb von 1 innerhalb von 1 innerhalb von 1 ---- 3 Monaten vor dem 3 Monaten vor dem 3 Monaten vor dem 3 Monaten vor dem EEEEÖÖÖÖ----AntragAntragAntragAntrag

Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken) Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken) Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken) Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken) 

ungekungekungekungeküüüündigtndigtndigtndigt

----> > > > inkongruentinkongruentinkongruentinkongruent, in dem Umfang, in  , in dem Umfang, in  , in dem Umfang, in  , in dem Umfang, in  
dem die Zahlungseingdem die Zahlungseingdem die Zahlungseingdem die Zahlungseingäääänge die nge die nge die nge die 
fremdnfremdnfremdnfremdnüüüützigentzigentzigentzigen
ZahlungsausgZahlungsausgZahlungsausgZahlungsausgäääänge im  nge im  nge im  nge im  
Anfechtungszeitraum Anfechtungszeitraum Anfechtungszeitraum Anfechtungszeitraum üüüübersteigenbersteigenbersteigenbersteigen

P   :P   :P   :P   : Bestimmung des Bestimmung des Bestimmung des Bestimmung des 
AnfechtungszeitraumsAnfechtungszeitraumsAnfechtungszeitraumsAnfechtungszeitraums

gekgekgekgeküüüündigtndigtndigtndigt

----> grds. > grds. > grds. > grds. kongruentkongruentkongruentkongruent, au, au, au, außßßßer er er er 
(anfechtbare) Eigenk(anfechtbare) Eigenk(anfechtbare) Eigenk(anfechtbare) Eigenküüüündigung   ndigung   ndigung   ndigung   
des Schuldners (vgl. BGH, Urteil  des Schuldners (vgl. BGH, Urteil  des Schuldners (vgl. BGH, Urteil  des Schuldners (vgl. BGH, Urteil  
von 14.05.2009 von 14.05.2009 von 14.05.2009 von 14.05.2009 ---- IX ZR 63/08)IX ZR 63/08)IX ZR 63/08)IX ZR 63/08)
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Fall nach BGH, Urteil vom 07.07.2011 Fall nach BGH, Urteil vom 07.07.2011 Fall nach BGH, Urteil vom 07.07.2011 Fall nach BGH, Urteil vom 07.07.2011 –––– IX ZR 100/10: IX ZR 100/10: IX ZR 100/10: IX ZR 100/10: 

Die beklagte Sparkasse hatte der IS einen zur InsolvenzantragsteDie beklagte Sparkasse hatte der IS einen zur InsolvenzantragsteDie beklagte Sparkasse hatte der IS einen zur InsolvenzantragsteDie beklagte Sparkasse hatte der IS einen zur Insolvenzantragstellungllungllungllung
ungekungekungekungeküüüündigten Kontokorrentkredit von 100 TSD EUR eingerndigten Kontokorrentkredit von 100 TSD EUR eingerndigten Kontokorrentkredit von 100 TSD EUR eingerndigten Kontokorrentkredit von 100 TSD EUR eingerääääumtumtumtumt

• Antragstellung: 01.04Antragstellung: 01.04Antragstellung: 01.04Antragstellung: 01.04
• 01.01 ./. 100 TSD EUR 01.01 ./. 100 TSD EUR 01.01 ./. 100 TSD EUR 01.01 ./. 100 TSD EUR RRRRüüüückfckfckfckfüüüührunghrunghrunghrung 20 TSD20 TSD20 TSD20 TSD
• 01.02 ./.   80 TSD EUR01.02 ./.   80 TSD EUR01.02 ./.   80 TSD EUR01.02 ./.   80 TSD EUR RRRRüüüückfckfckfckfüüüührunghrunghrunghrung 30 TSD30 TSD30 TSD30 TSD
• 01.03 ./.   50 TSD EUR 01.03 ./.   50 TSD EUR 01.03 ./.   50 TSD EUR 01.03 ./.   50 TSD EUR 
• 01.04 ./. 100 TSD EUR 01.04 ./. 100 TSD EUR 01.04 ./. 100 TSD EUR 01.04 ./. 100 TSD EUR 

Anfechtungsklage des IV auf RAnfechtungsklage des IV auf RAnfechtungsklage des IV auf RAnfechtungsklage des IV auf Rüüüückgewckgewckgewckgewäääähr von 50 TSD EUR erfolgreich?hr von 50 TSD EUR erfolgreich?hr von 50 TSD EUR erfolgreich?hr von 50 TSD EUR erfolgreich?

Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken)Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken)Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken)Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken)
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Bestimmung des Anfechtungszeitraum:Bestimmung des Anfechtungszeitraum:Bestimmung des Anfechtungszeitraum:Bestimmung des Anfechtungszeitraum:

Anfechtungszeitraum ist grundsAnfechtungszeitraum ist grundsAnfechtungszeitraum ist grundsAnfechtungszeitraum ist grundsäääätzlich der ftzlich der ftzlich der ftzlich der füüüür inkongruente Deckungen r inkongruente Deckungen r inkongruente Deckungen r inkongruente Deckungen 
geltende Dreimonatszeitraumgeltende Dreimonatszeitraumgeltende Dreimonatszeitraumgeltende Dreimonatszeitraum

���� Verwalter kann daher die Anfechtung nicht auf den zweiten oder Verwalter kann daher die Anfechtung nicht auf den zweiten oder Verwalter kann daher die Anfechtung nicht auf den zweiten oder Verwalter kann daher die Anfechtung nicht auf den zweiten oder 
dritten Monat beschrdritten Monat beschrdritten Monat beschrdritten Monat beschräääänkennkennkennken

Grund:Grund:Grund:Grund: Eine etwaige Inkongruenz kann durch die Weiterentwicklung des Eine etwaige Inkongruenz kann durch die Weiterentwicklung des Eine etwaige Inkongruenz kann durch die Weiterentwicklung des Eine etwaige Inkongruenz kann durch die Weiterentwicklung des 
Kontoverlaufs noch behoben werden, d.h. Inkongruenz ist fKontoverlaufs noch behoben werden, d.h. Inkongruenz ist fKontoverlaufs noch behoben werden, d.h. Inkongruenz ist fKontoverlaufs noch behoben werden, d.h. Inkongruenz ist füüüür den r den r den r den 
Dreimonatszeitraum einheitlich zu bestimmenDreimonatszeitraum einheitlich zu bestimmenDreimonatszeitraum einheitlich zu bestimmenDreimonatszeitraum einheitlich zu bestimmen

Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken)Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken)Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken)Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken)
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Abwandlung: Abwandlung: Abwandlung: Abwandlung: 
(Fall nach BGH, Beschluss vom 15.03.2012 (Fall nach BGH, Beschluss vom 15.03.2012 (Fall nach BGH, Beschluss vom 15.03.2012 (Fall nach BGH, Beschluss vom 15.03.2012 ---- IX ZR 36/10)IX ZR 36/10)IX ZR 36/10)IX ZR 36/10)

• Kontokorrentkredit von 100 TSD EURKontokorrentkredit von 100 TSD EURKontokorrentkredit von 100 TSD EURKontokorrentkredit von 100 TSD EUR
• Antragstellung: 01.04Antragstellung: 01.04Antragstellung: 01.04Antragstellung: 01.04
• 01.01  ./.   40 TSD EUR 01.01  ./.   40 TSD EUR 01.01  ./.   40 TSD EUR 01.01  ./.   40 TSD EUR 
• 01.02  ./.   50 TSD EUR01.02  ./.   50 TSD EUR01.02  ./.   50 TSD EUR01.02  ./.   50 TSD EUR
• 01.03  ./.   70 TSD EUR   01.03  ./.   70 TSD EUR   01.03  ./.   70 TSD EUR   01.03  ./.   70 TSD EUR   RRRRüüüückfckfckfckfüüüührung  20 TSDhrung  20 TSDhrung  20 TSDhrung  20 TSD
• 01.04  ./.   50 TSD EUR 01.04  ./.   50 TSD EUR 01.04  ./.   50 TSD EUR 01.04  ./.   50 TSD EUR 

Anfechtungsklage des IV auf RAnfechtungsklage des IV auf RAnfechtungsklage des IV auf RAnfechtungsklage des IV auf Rüüüückgewckgewckgewckgewäääähr von 20 TSD EUR hr von 20 TSD EUR hr von 20 TSD EUR hr von 20 TSD EUR 
gem. gem. gem. gem. §§§§ 131 Abs. 1 Nr. InsO erfolgreich?131 Abs. 1 Nr. InsO erfolgreich?131 Abs. 1 Nr. InsO erfolgreich?131 Abs. 1 Nr. InsO erfolgreich?

Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken)Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken)Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken)Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken)
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RRRRüüüückfckfckfckfüüüührung bei hrung bei hrung bei hrung bei §§§§ 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO:131 Abs. 1 Nr. 1 InsO:131 Abs. 1 Nr. 1 InsO:131 Abs. 1 Nr. 1 InsO:

„„„„FFFFüüüür den Anfechtungstatbestand des r den Anfechtungstatbestand des r den Anfechtungstatbestand des r den Anfechtungstatbestand des §§§§ 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO ist 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO ist 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO ist 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO ist 
geklgeklgeklgekläääärt, dass auf den letzten Monat vor Antragstellung und die rt, dass auf den letzten Monat vor Antragstellung und die rt, dass auf den letzten Monat vor Antragstellung und die rt, dass auf den letzten Monat vor Antragstellung und die 
Zeit danach abzustellen ist. Zeit danach abzustellen ist. Zeit danach abzustellen ist. Zeit danach abzustellen ist. 

Der Kontoverlauf davor ist unbeachtlich, da er fDer Kontoverlauf davor ist unbeachtlich, da er fDer Kontoverlauf davor ist unbeachtlich, da er fDer Kontoverlauf davor ist unbeachtlich, da er füüüür die r die r die r die 
Anfechtbarkeit des Anfechtbarkeit des Anfechtbarkeit des Anfechtbarkeit des §§§§ 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO ohne Bedeutung ist.131 Abs. 1 Nr. 1 InsO ohne Bedeutung ist.131 Abs. 1 Nr. 1 InsO ohne Bedeutung ist.131 Abs. 1 Nr. 1 InsO ohne Bedeutung ist.““““

���� Klage hat ErfolgKlage hat ErfolgKlage hat ErfolgKlage hat Erfolg

Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken)Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken)Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken)Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken)
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AAAA

Darlehen 1,2 Darlehen 1,2 Darlehen 1,2 Darlehen 1,2 MioMioMioMio

BankBankBankBank
••••StillhaltenStillhaltenStillhaltenStillhalten
•Berechnung von Verzugszinsen•Berechnung von Verzugszinsen•Berechnung von Verzugszinsen•Berechnung von Verzugszinsen

VerhandlungenVerhandlungenVerhandlungenVerhandlungen

üüüüber Ablber Ablber Ablber Ablöööösungsungsungsung

zum 30.06zum 30.06zum 30.06zum 30.06

(wenig aussichtsreich)(wenig aussichtsreich)(wenig aussichtsreich)(wenig aussichtsreich)

01.02. 01.02. 01.02. 01.02. 
FFFFäääälligkeitlligkeitlligkeitlligkeit

DarlehensrDarlehensrDarlehensrDarlehensrüüüückzahlungckzahlungckzahlungckzahlung

01.04. 01.04. 01.04. 01.04. 
Zahlung an B Zahlung an B Zahlung an B Zahlung an B 
100 TSD EUR100 TSD EUR100 TSD EUR100 TSD EUR

01.10.01.10.01.10.01.10.
Antrag Antrag Antrag Antrag 

CCCC
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Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken) Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken) Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken) Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken) 

Fall vereinfacht nach BGH, Urteil 22.11.2012 Fall vereinfacht nach BGH, Urteil 22.11.2012 Fall vereinfacht nach BGH, Urteil 22.11.2012 Fall vereinfacht nach BGH, Urteil 22.11.2012 ---- IX ZR 62/10IX ZR 62/10IX ZR 62/10IX ZR 62/10

Die ADie ADie ADie A----GmbH hatte bei der BGmbH hatte bei der BGmbH hatte bei der BGmbH hatte bei der B----Bank ein am 01.02. zur RBank ein am 01.02. zur RBank ein am 01.02. zur RBank ein am 01.02. zur Rüüüückzahlung ckzahlung ckzahlung ckzahlung 
ffffäääälliges Darlehen von 1,2 Mio. EUR aufgenommen. Am 01.02. war A lliges Darlehen von 1,2 Mio. EUR aufgenommen. Am 01.02. war A lliges Darlehen von 1,2 Mio. EUR aufgenommen. Am 01.02. war A lliges Darlehen von 1,2 Mio. EUR aufgenommen. Am 01.02. war A 
unstreitig und wie B wusste zur Runstreitig und wie B wusste zur Runstreitig und wie B wusste zur Runstreitig und wie B wusste zur Rüüüückzahlung auckzahlung auckzahlung auckzahlung außßßßer Stande, befand sich er Stande, befand sich er Stande, befand sich er Stande, befand sich 
aber in wenig aussichtsreichen Verhandlungen zwecks Ablaber in wenig aussichtsreichen Verhandlungen zwecks Ablaber in wenig aussichtsreichen Verhandlungen zwecks Ablaber in wenig aussichtsreichen Verhandlungen zwecks Ablöööösung des sung des sung des sung des 
Darlehns zum 30.06. mit C. B hielt notgedrungen still, belasteteDarlehns zum 30.06. mit C. B hielt notgedrungen still, belasteteDarlehns zum 30.06. mit C. B hielt notgedrungen still, belasteteDarlehns zum 30.06. mit C. B hielt notgedrungen still, belastete das das das das 
Darlehenskonto der A  allerdings mit Verzugszinsen. Am 01.04 zahDarlehenskonto der A  allerdings mit Verzugszinsen. Am 01.04 zahDarlehenskonto der A  allerdings mit Verzugszinsen. Am 01.04 zahDarlehenskonto der A  allerdings mit Verzugszinsen. Am 01.04 zahlte A lte A lte A lte A 
an B  100 TSD EUR, musste indes am 01.10. Insolvenzantrag stellean B  100 TSD EUR, musste indes am 01.10. Insolvenzantrag stellean B  100 TSD EUR, musste indes am 01.10. Insolvenzantrag stellean B  100 TSD EUR, musste indes am 01.10. Insolvenzantrag stellen. Der n. Der n. Der n. Der 
spspspspäääätere Insolvenzverwalter will die Zahlung vom 01.04. nach tere Insolvenzverwalter will die Zahlung vom 01.04. nach tere Insolvenzverwalter will die Zahlung vom 01.04. nach tere Insolvenzverwalter will die Zahlung vom 01.04. nach § 133 Abs. 1 133 Abs. 1 133 Abs. 1 133 Abs. 1 
InsO anfechten. Mit Erfolg?InsO anfechten. Mit Erfolg?InsO anfechten. Mit Erfolg?InsO anfechten. Mit Erfolg?

ProlongationProlongationProlongationProlongation
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§§§§ 133 Abs. 1 InsO133 Abs. 1 InsO133 Abs. 1 InsO133 Abs. 1 InsO

Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken)Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken)Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken)Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken)

Benachteiligungsvorsatz des SchuldnersBenachteiligungsvorsatz des SchuldnersBenachteiligungsvorsatz des SchuldnersBenachteiligungsvorsatz des SchuldnersP:P:P:P:
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Benachteiligungsvorsatz des Schuldners:Benachteiligungsvorsatz des Schuldners:Benachteiligungsvorsatz des Schuldners:Benachteiligungsvorsatz des Schuldners:

Vorsatz Vorsatz Vorsatz Vorsatz i.d.Ri.d.Ri.d.Ri.d.R. (+), wenn Schuldner bei Vornahme der Rechtshandlung . (+), wenn Schuldner bei Vornahme der Rechtshandlung . (+), wenn Schuldner bei Vornahme der Rechtshandlung . (+), wenn Schuldner bei Vornahme der Rechtshandlung 
um seine (drohende) Zahlungsunfum seine (drohende) Zahlungsunfum seine (drohende) Zahlungsunfum seine (drohende) Zahlungsunfäääähigkeit wusstehigkeit wusstehigkeit wusstehigkeit wusste
(z. B. BGH, Urteil v. 22.11.2012 (z. B. BGH, Urteil v. 22.11.2012 (z. B. BGH, Urteil v. 22.11.2012 (z. B. BGH, Urteil v. 22.11.2012 ---- IX ZR 62/10).IX ZR 62/10).IX ZR 62/10).IX ZR 62/10).

Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken) Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken) Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken) Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken) 
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Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken) Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken) Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken) Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken) 

ZahlungsunfZahlungsunfZahlungsunfZahlungsunfäääähigkeit, higkeit, higkeit, higkeit, § 17 InsO17 InsO17 InsO17 InsO
• liegt in der Regel vor, wenn der Schuldner nicht innerhalb von liegt in der Regel vor, wenn der Schuldner nicht innerhalb von liegt in der Regel vor, wenn der Schuldner nicht innerhalb von liegt in der Regel vor, wenn der Schuldner nicht innerhalb von 3 Wochen mehr    3 Wochen mehr    3 Wochen mehr    3 Wochen mehr    

als 90% seiner fals 90% seiner fals 90% seiner fals 90% seiner fäääälligen und eingeforderten Verbindlichkeiten begleichen kannlligen und eingeforderten Verbindlichkeiten begleichen kannlligen und eingeforderten Verbindlichkeiten begleichen kannlligen und eingeforderten Verbindlichkeiten begleichen kann
(vgl. BGH, Urteil vom 24.05.2005 (vgl. BGH, Urteil vom 24.05.2005 (vgl. BGH, Urteil vom 24.05.2005 (vgl. BGH, Urteil vom 24.05.2005 ---- IX ZR 123/04).IX ZR 123/04).IX ZR 123/04).IX ZR 123/04).

• Bei Zahlungseinstellung: gesetzliche Vermutung der ZU (Bei Zahlungseinstellung: gesetzliche Vermutung der ZU (Bei Zahlungseinstellung: gesetzliche Vermutung der ZU (Bei Zahlungseinstellung: gesetzliche Vermutung der ZU (§ 17 Abs. 2 S. 2 InsO) 17 Abs. 2 S. 2 InsO) 17 Abs. 2 S. 2 InsO) 17 Abs. 2 S. 2 InsO) 

• Von Zahlungseinstellung ist auszugehen, wenn Von Zahlungseinstellung ist auszugehen, wenn Von Zahlungseinstellung ist auszugehen, wenn Von Zahlungseinstellung ist auszugehen, wenn nicht unwesentliche fnicht unwesentliche fnicht unwesentliche fnicht unwesentliche fäääällige  llige  llige  llige  
und eingeforderte Verbindlichkeiten und eingeforderte Verbindlichkeiten und eingeforderte Verbindlichkeiten und eingeforderte Verbindlichkeiten bestanden, die der Schuldner bis zur bestanden, die der Schuldner bis zur bestanden, die der Schuldner bis zur bestanden, die der Schuldner bis zur 
VerfahrenserVerfahrenserVerfahrenserVerfahrenserööööffnung nicht  ausgeglichen hatffnung nicht  ausgeglichen hatffnung nicht  ausgeglichen hatffnung nicht  ausgeglichen hat
(vgl. BGH, Urteil von 30.06.2011 (vgl. BGH, Urteil von 30.06.2011 (vgl. BGH, Urteil von 30.06.2011 (vgl. BGH, Urteil von 30.06.2011 ---- IX ZR 134/10)IX ZR 134/10)IX ZR 134/10)IX ZR 134/10)

• Zahlungseinstellung kann schon aus der Nichtbegleichung Zahlungseinstellung kann schon aus der Nichtbegleichung Zahlungseinstellung kann schon aus der Nichtbegleichung Zahlungseinstellung kann schon aus der Nichtbegleichung nur einer nicht  nur einer nicht  nur einer nicht  nur einer nicht  
unwesentlichen Verbindlichkeitunwesentlichen Verbindlichkeitunwesentlichen Verbindlichkeitunwesentlichen Verbindlichkeit folgen (BGH, Urteil vom 06.12.2012 folgen (BGH, Urteil vom 06.12.2012 folgen (BGH, Urteil vom 06.12.2012 folgen (BGH, Urteil vom 06.12.2012 ---- IX ZR 3/12)IX ZR 3/12)IX ZR 3/12)IX ZR 3/12)
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Waren Forderungen der B am 01.04. fWaren Forderungen der B am 01.04. fWaren Forderungen der B am 01.04. fWaren Forderungen der B am 01.04. fäääällig und eingefordert?llig und eingefordert?llig und eingefordert?llig und eingefordert?

• ffffäääällig (+),llig (+),llig (+),llig (+), § 271 Abs. 1 BGB271 Abs. 1 BGB271 Abs. 1 BGB271 Abs. 1 BGB
----> insbesondere keine konkludente Stundung durch blo> insbesondere keine konkludente Stundung durch blo> insbesondere keine konkludente Stundung durch blo> insbesondere keine konkludente Stundung durch bloßßßßes es es es „„„„StillhaltenStillhaltenStillhaltenStillhalten““““

(Argument: Belastung des Kontos mit Verzugszinsen)(Argument: Belastung des Kontos mit Verzugszinsen)(Argument: Belastung des Kontos mit Verzugszinsen)(Argument: Belastung des Kontos mit Verzugszinsen)

• eingefordert (+),eingefordert (+),eingefordert (+),eingefordert (+), da Wille zur Rda Wille zur Rda Wille zur Rda Wille zur Rüüüückforderung ohne weiteres aus dem  ckforderung ohne weiteres aus dem  ckforderung ohne weiteres aus dem  ckforderung ohne weiteres aus dem  
ursprursprursprursprüüüünglichen Vertragsende folgt (keine zusnglichen Vertragsende folgt (keine zusnglichen Vertragsende folgt (keine zusnglichen Vertragsende folgt (keine zusäääätzliche Rechtshandlung  tzliche Rechtshandlung  tzliche Rechtshandlung  tzliche Rechtshandlung  
(z.B. Mahnung) erforderlich und B laut SV nur (z.B. Mahnung) erforderlich und B laut SV nur (z.B. Mahnung) erforderlich und B laut SV nur (z.B. Mahnung) erforderlich und B laut SV nur „„„„notgedrungennotgedrungennotgedrungennotgedrungen““““
stillhielt stillhielt stillhielt stillhielt –––– Anforderungen  an das Merkmal Anforderungen  an das Merkmal Anforderungen  an das Merkmal Anforderungen  an das Merkmal „„„„eingeforderteingeforderteingeforderteingefordert““““ gering) gering) gering) gering) 

=> => => => Anfechtung nach Anfechtung nach Anfechtung nach Anfechtung nach § 133 Abs. 1 InsO erfolgreich133 Abs. 1 InsO erfolgreich133 Abs. 1 InsO erfolgreich133 Abs. 1 InsO erfolgreich

Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken) Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken) Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken) Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken) 
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Abwandlung:Abwandlung:Abwandlung:Abwandlung:

B prolongiertB prolongiertB prolongiertB prolongiert das Darlehn bis 30.04. und berechnet das Darlehn bis 30.04. und berechnet das Darlehn bis 30.04. und berechnet das Darlehn bis 30.04. und berechnet VertragsVertragsVertragsVertragszinsenzinsenzinsenzinsen

• ffffäääällig (llig (llig (llig (----), da konkludente Verl), da konkludente Verl), da konkludente Verl), da konkludente Verläääängerung des Kreditengagementsngerung des Kreditengagementsngerung des Kreditengagementsngerung des Kreditengagements

----> keine Zahlungsunf> keine Zahlungsunf> keine Zahlungsunf> keine Zahlungsunfäääähigkeit higkeit higkeit higkeit 

• aber: Kenntnis von drohende Zahlungsunfaber: Kenntnis von drohende Zahlungsunfaber: Kenntnis von drohende Zahlungsunfaber: Kenntnis von drohende Zahlungsunfäääähigkeit fhigkeit fhigkeit fhigkeit füüüür r r r 
Benachteiligungsvorsatz ausreichend:Benachteiligungsvorsatz ausreichend:Benachteiligungsvorsatz ausreichend:Benachteiligungsvorsatz ausreichend:
Drohende ZahlungsunfDrohende ZahlungsunfDrohende ZahlungsunfDrohende Zahlungsunfäääähigkeit?higkeit?higkeit?higkeit?

Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken) Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken) Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken) Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken) 
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Prolongation (BGH, Urteil vom 22.11.2012 Prolongation (BGH, Urteil vom 22.11.2012 Prolongation (BGH, Urteil vom 22.11.2012 Prolongation (BGH, Urteil vom 22.11.2012 ---- IX ZR 62/10)IX ZR 62/10)IX ZR 62/10)IX ZR 62/10)

a) (a) (a) (a) (………….).).).)

b) Dem Schuldner kann die Zahlungsunfb) Dem Schuldner kann die Zahlungsunfb) Dem Schuldner kann die Zahlungsunfb) Dem Schuldner kann die Zahlungsunfäääähigkeit higkeit higkeit higkeit trotz gewtrotz gewtrotz gewtrotz gewäääährter hrter hrter hrter 
Prolongation Prolongation Prolongation Prolongation des Darlehens drohen, wenn die in dieser Zeit des Darlehens drohen, wenn die in dieser Zeit des Darlehens drohen, wenn die in dieser Zeit des Darlehens drohen, wenn die in dieser Zeit 
gefgefgefgefüüüührten hrten hrten hrten Umschuldungsverhandlungen keine sichtbare Umschuldungsverhandlungen keine sichtbare Umschuldungsverhandlungen keine sichtbare Umschuldungsverhandlungen keine sichtbare 
Erfolgsaussicht Erfolgsaussicht Erfolgsaussicht Erfolgsaussicht bieten.bieten.bieten.bieten.

----> Benachteiligungsvorsatz des Schuldners liegt danach vor > Benachteiligungsvorsatz des Schuldners liegt danach vor > Benachteiligungsvorsatz des Schuldners liegt danach vor > Benachteiligungsvorsatz des Schuldners liegt danach vor 

Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken) Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken) Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken) Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken) 
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Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken)Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken)Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken)Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken)

Aufrechterhaltung des Zahlungsverkehrs  Aufrechterhaltung des Zahlungsverkehrs  Aufrechterhaltung des Zahlungsverkehrs  Aufrechterhaltung des Zahlungsverkehrs  

Speziell: Vorsatzanfechtung gegenSpeziell: Vorsatzanfechtung gegenSpeziell: Vorsatzanfechtung gegenSpeziell: Vorsatzanfechtung gegenüüüüber der Bank als Zahlstelleber der Bank als Zahlstelleber der Bank als Zahlstelleber der Bank als Zahlstelle

(vgl. dazu insbesondere BGH, Urteil vom 26.04.2012 (vgl. dazu insbesondere BGH, Urteil vom 26.04.2012 (vgl. dazu insbesondere BGH, Urteil vom 26.04.2012 (vgl. dazu insbesondere BGH, Urteil vom 26.04.2012 –––– IX ZR 74/11).IX ZR 74/11).IX ZR 74/11).IX ZR 74/11).
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Fall:Fall:Fall:Fall:

IS unterhIS unterhIS unterhIS unterhäääält bei Bank ein Konto auf Guthabenbasis. IS ist lt bei Bank ein Konto auf Guthabenbasis. IS ist lt bei Bank ein Konto auf Guthabenbasis. IS ist lt bei Bank ein Konto auf Guthabenbasis. IS ist 
zahlungsunfzahlungsunfzahlungsunfzahlungsunfäääähig. Kurz vor Insolvenzantragstellung reicht IS bei hig. Kurz vor Insolvenzantragstellung reicht IS bei hig. Kurz vor Insolvenzantragstellung reicht IS bei hig. Kurz vor Insolvenzantragstellung reicht IS bei 
Bank einen Bank einen Bank einen Bank einen ÜÜÜÜberweisungsauftrag berweisungsauftrag berweisungsauftrag berweisungsauftrag üüüüber eine Zahlung von 10 TEUR ber eine Zahlung von 10 TEUR ber eine Zahlung von 10 TEUR ber eine Zahlung von 10 TEUR 
an C ein. C ist ebenfalls insolvent. Das Konto des IS war in deran C ein. C ist ebenfalls insolvent. Das Konto des IS war in deran C ein. C ist ebenfalls insolvent. Das Konto des IS war in deran C ein. C ist ebenfalls insolvent. Das Konto des IS war in der
Vergangenheit immer wieder nicht gedeckt und wurde regelmVergangenheit immer wieder nicht gedeckt und wurde regelmVergangenheit immer wieder nicht gedeckt und wurde regelmVergangenheit immer wieder nicht gedeckt und wurde regelmäßäßäßäßig ig ig ig 
vom FA und div. Krankenkassen gepfvom FA und div. Krankenkassen gepfvom FA und div. Krankenkassen gepfvom FA und div. Krankenkassen gepfäääändet.ndet.ndet.ndet.

AnfechtungsansprAnfechtungsansprAnfechtungsansprAnfechtungsansprüüüüche des IV des IS gegen Bank, wegen der che des IV des IS gegen Bank, wegen der che des IV des IS gegen Bank, wegen der che des IV des IS gegen Bank, wegen der 
ausgefausgefausgefausgefüüüührten hrten hrten hrten ÜÜÜÜberweisung? berweisung? berweisung? berweisung? 

Vorsatzanfechtung gegenVorsatzanfechtung gegenVorsatzanfechtung gegenVorsatzanfechtung gegenüüüüber der Zahlstelleber der Zahlstelleber der Zahlstelleber der Zahlstelle
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DeckungsDeckungsDeckungsDeckungs----
verhverhverhverhäääältnisltnisltnisltnis
(Girovertrag)(Girovertrag)(Girovertrag)(Girovertrag)

ZuwendungsZuwendungsZuwendungsZuwendungs----
verhverhverhverhäääältnisltnisltnisltnis

ValutaverhValutaverhValutaverhValutaverhäääältnisltnisltnisltnis

Vorsatzanfechtung gegenVorsatzanfechtung gegenVorsatzanfechtung gegenVorsatzanfechtung gegenüüüüber der Zahlstelleber der Zahlstelleber der Zahlstelleber der Zahlstelle

Bank (Zahlstelle)Bank (Zahlstelle)Bank (Zahlstelle)Bank (Zahlstelle)

CCCCISISISIS
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a)a)a)a) §§§§§§§§ 130, 131 InsO130, 131 InsO130, 131 InsO130, 131 InsO
b)b)b)b) §§§§ 133 Abs. 1 InsO133 Abs. 1 InsO133 Abs. 1 InsO133 Abs. 1 InsO

ÜÜÜÜberblick: Anfechtung gegenberblick: Anfechtung gegenberblick: Anfechtung gegenberblick: Anfechtung gegenüüüüber der Zahlstelleber der Zahlstelleber der Zahlstelleber der Zahlstelle

AnfechtungsmAnfechtungsmAnfechtungsmAnfechtungsmööööglichkeiten des IV von IS gegenglichkeiten des IV von IS gegenglichkeiten des IV von IS gegenglichkeiten des IV von IS gegenüüüüber der Bank B?ber der Bank B?ber der Bank B?ber der Bank B?



Rechtsanwältin Dr. Susanne Berner | Fachanwältin für Insolvenzrecht | 24.04.2013 | Haftungsrisiken der Bank in Sanierungsfällen

3939

a) Deckungsanfechtung (a) Deckungsanfechtung (a) Deckungsanfechtung (a) Deckungsanfechtung (§§§§§§§§ 130, 131 InsO):130, 131 InsO):130, 131 InsO):130, 131 InsO):

((((----), weil die Bank ), weil die Bank ), weil die Bank ), weil die Bank ---- bezogen auf die angefochtene Zahlung bezogen auf die angefochtene Zahlung bezogen auf die angefochtene Zahlung bezogen auf die angefochtene Zahlung ---- nicht nicht nicht nicht 
InsolvenzglInsolvenzglInsolvenzglInsolvenzglääääubigerinubigerinubigerinubigerin ist. Im Falle einer Drittzahlung richtet sich ist. Im Falle einer Drittzahlung richtet sich ist. Im Falle einer Drittzahlung richtet sich ist. Im Falle einer Drittzahlung richtet sich 
die Anfechtung gegen den Leistungsempfdie Anfechtung gegen den Leistungsempfdie Anfechtung gegen den Leistungsempfdie Anfechtung gegen den Leistungsempfäääänger, sofern nger, sofern nger, sofern nger, sofern 
angefochtene Rechtshandlung als mittelbare Zuwendung angefochtene Rechtshandlung als mittelbare Zuwendung angefochtene Rechtshandlung als mittelbare Zuwendung angefochtene Rechtshandlung als mittelbare Zuwendung 
anzusehen ist.anzusehen ist.anzusehen ist.anzusehen ist.

Vorsatzanfechtung gegenVorsatzanfechtung gegenVorsatzanfechtung gegenVorsatzanfechtung gegenüüüüber der Zahlstelleber der Zahlstelleber der Zahlstelleber der Zahlstelle
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Exkurs: Exkurs: Exkurs: Exkurs: Voraussetzungen einer mittelbaren Zuwendung:Voraussetzungen einer mittelbaren Zuwendung:Voraussetzungen einer mittelbaren Zuwendung:Voraussetzungen einer mittelbaren Zuwendung:

a)a)a)a) Leistungsmittler (Zahlstelle) bewirkt im Rahmen einer   Leistungsmittler (Zahlstelle) bewirkt im Rahmen einer   Leistungsmittler (Zahlstelle) bewirkt im Rahmen einer   Leistungsmittler (Zahlstelle) bewirkt im Rahmen einer   
einheitlichen Handlung eine einheitlichen Handlung eine einheitlichen Handlung eine einheitlichen Handlung eine Zuwendung an einen Dritten,Zuwendung an einen Dritten,Zuwendung an einen Dritten,Zuwendung an einen Dritten,

b)b)b)b) dadurch wird das Schuldnervermdadurch wird das Schuldnervermdadurch wird das Schuldnervermdadurch wird das Schuldnervermöööögen gen gen gen unmittelbar unmittelbar unmittelbar unmittelbar 
vermindert,vermindert,vermindert,vermindert,

c)c)c)c) ffffüüüür Leistungsempfr Leistungsempfr Leistungsempfr Leistungsempfäääänger ist erkennbar, dass es sich um eine nger ist erkennbar, dass es sich um eine nger ist erkennbar, dass es sich um eine nger ist erkennbar, dass es sich um eine 
Leistung des ISLeistung des ISLeistung des ISLeistung des IS handelt.handelt.handelt.handelt.

���� typisches Beispiel: typisches Beispiel: typisches Beispiel: typisches Beispiel: ÜÜÜÜberweisungberweisungberweisungberweisung

Mittelbare Zuwendung:Mittelbare Zuwendung:Mittelbare Zuwendung:Mittelbare Zuwendung:
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b) Ist Vorsatzanfechtung gegenb) Ist Vorsatzanfechtung gegenb) Ist Vorsatzanfechtung gegenb) Ist Vorsatzanfechtung gegenüüüüber B mber B mber B mber B mööööglich ?glich ?glich ?glich ?

Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken)Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken)Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken)Stillhaltephase (Anfechtungsrisiken)

Anfechtungsgegner bei Anfechtungsgegner bei Anfechtungsgegner bei Anfechtungsgegner bei § 133 Abs. 1 InsO kann jeder sein, der durch 133 Abs. 1 InsO kann jeder sein, der durch 133 Abs. 1 InsO kann jeder sein, der durch 133 Abs. 1 InsO kann jeder sein, der durch 
die angefochtene Rechtshandlung eine vermdie angefochtene Rechtshandlung eine vermdie angefochtene Rechtshandlung eine vermdie angefochtene Rechtshandlung eine vermöööögenswerte Position genswerte Position genswerte Position genswerte Position 
zum Nachteil der Masse erlangt zum Nachteil der Masse erlangt zum Nachteil der Masse erlangt zum Nachteil der Masse erlangt 
(vgl. BGH, Beschluss vom 24.05.2012(vgl. BGH, Beschluss vom 24.05.2012(vgl. BGH, Beschluss vom 24.05.2012(vgl. BGH, Beschluss vom 24.05.2012----IX ZR 142/11).                                     IX ZR 142/11).                                     IX ZR 142/11).                                     IX ZR 142/11).                                     

Welche VermWelche VermWelche VermWelche Vermöööögenswerte Positionen hat  B hier eigentlich erlangt ?genswerte Positionen hat  B hier eigentlich erlangt ?genswerte Positionen hat  B hier eigentlich erlangt ?genswerte Positionen hat  B hier eigentlich erlangt ?
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Vorsatzanfechtung gegenVorsatzanfechtung gegenVorsatzanfechtung gegenVorsatzanfechtung gegenüüüüber der Zahlstelleber der Zahlstelleber der Zahlstelleber der Zahlstelle

Entwicklung der letzten Jahre (Abriss):Entwicklung der letzten Jahre (Abriss):Entwicklung der letzten Jahre (Abriss):Entwicklung der letzten Jahre (Abriss):

1.1.1.1. BGH, Urteil vom 29.11.2007 BGH, Urteil vom 29.11.2007 BGH, Urteil vom 29.11.2007 BGH, Urteil vom 29.11.2007 –––– IX ZR 121/06 sowie BGH, Urteil vom   IX ZR 121/06 sowie BGH, Urteil vom   IX ZR 121/06 sowie BGH, Urteil vom   IX ZR 121/06 sowie BGH, Urteil vom   
26.04.201226.04.201226.04.201226.04.2012----IX ZR 74/11 IX ZR 74/11 IX ZR 74/11 IX ZR 74/11 „„„„ererererööööffnenffnenffnenffnen““““ Vorsatzanfechtung gegenVorsatzanfechtung gegenVorsatzanfechtung gegenVorsatzanfechtung gegenüüüüber der    ber der    ber der    ber der    
Zahlstelle Zahlstelle Zahlstelle Zahlstelle nebennebennebenneben der Deckungsanfechtung gegender Deckungsanfechtung gegender Deckungsanfechtung gegender Deckungsanfechtung gegenüüüüber dem ber dem ber dem ber dem 
ZahlungsempfZahlungsempfZahlungsempfZahlungsempfäääänger (beide sind Gesamtschuldner (nger (beide sind Gesamtschuldner (nger (beide sind Gesamtschuldner (nger (beide sind Gesamtschuldner (§ 426 BGB)).426 BGB)).426 BGB)).426 BGB)).

2.2.2.2. Im InnenverhIm InnenverhIm InnenverhIm Innenverhäääältnis ist der Zahlungsempfltnis ist der Zahlungsempfltnis ist der Zahlungsempfltnis ist der Zahlungsempfäääänger ausgleichspflichtig.  nger ausgleichspflichtig.  nger ausgleichspflichtig.  nger ausgleichspflichtig.  
3.3.3.3. FFFFüüüür die Vorsatzanfechtung ist aber unerheblich, ob Zahlung im  r die Vorsatzanfechtung ist aber unerheblich, ob Zahlung im  r die Vorsatzanfechtung ist aber unerheblich, ob Zahlung im  r die Vorsatzanfechtung ist aber unerheblich, ob Zahlung im  

ValutaverhValutaverhValutaverhValutaverhäääältnis anfechtbar ist ltnis anfechtbar ist ltnis anfechtbar ist ltnis anfechtbar ist 
(so j(so j(so j(so jüüüüngst BGH, Urteil vom 24.01.2013 ngst BGH, Urteil vom 24.01.2013 ngst BGH, Urteil vom 24.01.2013 ngst BGH, Urteil vom 24.01.2013 –––– IX ZR 11/12). IX ZR 11/12). IX ZR 11/12). IX ZR 11/12). 

Stillhaltephase (Vorsatzanfechtung)Stillhaltephase (Vorsatzanfechtung)Stillhaltephase (Vorsatzanfechtung)Stillhaltephase (Vorsatzanfechtung)
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Stillhaltephase: VorsatzanfechtungStillhaltephase: VorsatzanfechtungStillhaltephase: VorsatzanfechtungStillhaltephase: Vorsatzanfechtung

Tatbestandsvoraussetzungen des Tatbestandsvoraussetzungen des Tatbestandsvoraussetzungen des Tatbestandsvoraussetzungen des § 133 Abs. 1 InsO133 Abs. 1 InsO133 Abs. 1 InsO133 Abs. 1 InsO

a)a)a)a) Rechtshandlung des Schuldners,Rechtshandlung des Schuldners,Rechtshandlung des Schuldners,Rechtshandlung des Schuldners,
b)b)b)b) Benachteiligungsvorsatz,Benachteiligungsvorsatz,Benachteiligungsvorsatz,Benachteiligungsvorsatz,
c)c)c)c) Kenntnis  des Anfechtungsgegners                               Kenntnis  des Anfechtungsgegners                               Kenntnis  des Anfechtungsgegners                               Kenntnis  des Anfechtungsgegners                               

(Vermutungswirkung des (Vermutungswirkung des (Vermutungswirkung des (Vermutungswirkung des § 133 Abs. 1 S. 2 InsO),133 Abs. 1 S. 2 InsO),133 Abs. 1 S. 2 InsO),133 Abs. 1 S. 2 InsO),
d)d)d)d) Objektive (mindestens mittelbare) GlObjektive (mindestens mittelbare) GlObjektive (mindestens mittelbare) GlObjektive (mindestens mittelbare) Glääääubigerbenachteiligung.ubigerbenachteiligung.ubigerbenachteiligung.ubigerbenachteiligung.
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Tatbestandsvoraussetzungen Tatbestandsvoraussetzungen Tatbestandsvoraussetzungen Tatbestandsvoraussetzungen § 133 Abs. 1 InsO133 Abs. 1 InsO133 Abs. 1 InsO133 Abs. 1 InsO

Herleitung der subjektiven Tatbestandsmerkmale (Vorsatz des Herleitung der subjektiven Tatbestandsmerkmale (Vorsatz des Herleitung der subjektiven Tatbestandsmerkmale (Vorsatz des Herleitung der subjektiven Tatbestandsmerkmale (Vorsatz des 
Schuldners und Kenntnis des Schuldners und Kenntnis des Schuldners und Kenntnis des Schuldners und Kenntnis des AnfGegAnfGegAnfGegAnfGeg.) aus (objektiven) .) aus (objektiven) .) aus (objektiven) .) aus (objektiven) 
BeweisanzeichenBeweisanzeichenBeweisanzeichenBeweisanzeichen

(vgl. z. B. BGH  Urteil v. 10.01.2013 (vgl. z. B. BGH  Urteil v. 10.01.2013 (vgl. z. B. BGH  Urteil v. 10.01.2013 (vgl. z. B. BGH  Urteil v. 10.01.2013 ---- IX ZR 13/12, BGH, Urteil v. IX ZR 13/12, BGH, Urteil v. IX ZR 13/12, BGH, Urteil v. IX ZR 13/12, BGH, Urteil v. 
30.06.201130.06.201130.06.201130.06.2011–––– IX ZR 134/10; BGH, Urteil vom 13.08.2009 IX ZR 134/10; BGH, Urteil vom 13.08.2009 IX ZR 134/10; BGH, Urteil vom 13.08.2009 IX ZR 134/10; BGH, Urteil vom 13.08.2009 –––– IX 159/06  IX 159/06  IX 159/06  IX 159/06  
sowie instruktiv aus der Instanzsowie instruktiv aus der Instanzsowie instruktiv aus der Instanzsowie instruktiv aus der Instanz----Rechtsprechung z. B. LG Rechtsprechung z. B. LG Rechtsprechung z. B. LG Rechtsprechung z. B. LG 
Stuttgart, Urteil v. 30.05.2012 Stuttgart, Urteil v. 30.05.2012 Stuttgart, Urteil v. 30.05.2012 Stuttgart, Urteil v. 30.05.2012 –––– 13 S 200/11).13 S 200/11).13 S 200/11).13 S 200/11).

Stillhaltephase: VorsatzanfechtungStillhaltephase: VorsatzanfechtungStillhaltephase: VorsatzanfechtungStillhaltephase: Vorsatzanfechtung
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Tatbestandsvoraussetzungen Tatbestandsvoraussetzungen Tatbestandsvoraussetzungen Tatbestandsvoraussetzungen § 133 Abs. 1 InsO133 Abs. 1 InsO133 Abs. 1 InsO133 Abs. 1 InsO

Indizien dafIndizien dafIndizien dafIndizien dafüüüür sind z. B.:r sind z. B.:r sind z. B.:r sind z. B.:

a)a)a)a) GewGewGewGewäääährung und Entgegennahme einer inkongruenten Deckung   hrung und Entgegennahme einer inkongruenten Deckung   hrung und Entgegennahme einer inkongruenten Deckung   hrung und Entgegennahme einer inkongruenten Deckung   
(z. B. BGH, Beschluss vom 18.06.2009 (z. B. BGH, Beschluss vom 18.06.2009 (z. B. BGH, Beschluss vom 18.06.2009 (z. B. BGH, Beschluss vom 18.06.2009 ---- IX ZR 7/07),IX ZR 7/07),IX ZR 7/07),IX ZR 7/07),

b)b)b)b) (drohende) Zahlungsunf(drohende) Zahlungsunf(drohende) Zahlungsunf(drohende) Zahlungsunfäääähigkeit des Schuldners bei Vornahme    higkeit des Schuldners bei Vornahme    higkeit des Schuldners bei Vornahme    higkeit des Schuldners bei Vornahme    

der RH der RH der RH der RH ((((insbesondere bedeutsam finsbesondere bedeutsam finsbesondere bedeutsam finsbesondere bedeutsam füüüür r r r § 133 Abs. 1 S. 2 InsO).133 Abs. 1 S. 2 InsO).133 Abs. 1 S. 2 InsO).133 Abs. 1 S. 2 InsO).

Stillhaltephase: VorsatzanfechtungStillhaltephase: VorsatzanfechtungStillhaltephase: VorsatzanfechtungStillhaltephase: Vorsatzanfechtung
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Tatbestandsvoraussetzungen Tatbestandsvoraussetzungen Tatbestandsvoraussetzungen Tatbestandsvoraussetzungen §§§§ 133 Abs. 1 InsO133 Abs. 1 InsO133 Abs. 1 InsO133 Abs. 1 InsO

Herleitung der Zahlungseinstellung wiederum ausHerleitung der Zahlungseinstellung wiederum ausHerleitung der Zahlungseinstellung wiederum ausHerleitung der Zahlungseinstellung wiederum aus
Beweisanzeichen (BGH, Urteil v. 30.06.2011Beweisanzeichen (BGH, Urteil v. 30.06.2011Beweisanzeichen (BGH, Urteil v. 30.06.2011Beweisanzeichen (BGH, Urteil v. 30.06.2011---- IX ZR 134/10). IX ZR 134/10). IX ZR 134/10). IX ZR 134/10). 

Beispiele aus der Rechtsprechung:Beispiele aus der Rechtsprechung:Beispiele aus der Rechtsprechung:Beispiele aus der Rechtsprechung:
• RRRRüüüückgabe von Lastschriftenckgabe von Lastschriftenckgabe von Lastschriftenckgabe von Lastschriften
• StundungsbittenStundungsbittenStundungsbittenStundungsbitten
• ZwangsvollstreckungsmaZwangsvollstreckungsmaZwangsvollstreckungsmaZwangsvollstreckungsmaßßßßnahmennahmennahmennahmen
• Schleppende Zahlung von LSchleppende Zahlung von LSchleppende Zahlung von LSchleppende Zahlung von Lööööhnen und Gehhnen und Gehhnen und Gehhnen und Gehäääälternlternlternltern
• Nichtzahlung von SozialversicherungsbeitrNichtzahlung von SozialversicherungsbeitrNichtzahlung von SozialversicherungsbeitrNichtzahlung von Sozialversicherungsbeiträääägengengengen

Stillhaltephase: VorsatzanfechtungStillhaltephase: VorsatzanfechtungStillhaltephase: VorsatzanfechtungStillhaltephase: Vorsatzanfechtung
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Fall:Fall:Fall:Fall:

IS unterhIS unterhIS unterhIS unterhäääält bei Bank ein Konto auf Guthabenbasis. IS ist lt bei Bank ein Konto auf Guthabenbasis. IS ist lt bei Bank ein Konto auf Guthabenbasis. IS ist lt bei Bank ein Konto auf Guthabenbasis. IS ist 
zahlungsunfzahlungsunfzahlungsunfzahlungsunfäääähig. Kurz vor Insolvenzantragstellung reicht IS bei hig. Kurz vor Insolvenzantragstellung reicht IS bei hig. Kurz vor Insolvenzantragstellung reicht IS bei hig. Kurz vor Insolvenzantragstellung reicht IS bei 
Bank einen Bank einen Bank einen Bank einen ÜÜÜÜberweisungsauftrag berweisungsauftrag berweisungsauftrag berweisungsauftrag üüüüber eine Zahlung von 10 TEUR ber eine Zahlung von 10 TEUR ber eine Zahlung von 10 TEUR ber eine Zahlung von 10 TEUR 
an C ein. C ist ebenfalls insolvent. Das Konto des IS war in deran C ein. C ist ebenfalls insolvent. Das Konto des IS war in deran C ein. C ist ebenfalls insolvent. Das Konto des IS war in deran C ein. C ist ebenfalls insolvent. Das Konto des IS war in der
Vergangenheit immer wieder nicht gedeckt und wurde regelmVergangenheit immer wieder nicht gedeckt und wurde regelmVergangenheit immer wieder nicht gedeckt und wurde regelmVergangenheit immer wieder nicht gedeckt und wurde regelmäßäßäßäßig ig ig ig 
vom FA und div. Krankenkassen gepfvom FA und div. Krankenkassen gepfvom FA und div. Krankenkassen gepfvom FA und div. Krankenkassen gepfäääändet.ndet.ndet.ndet.

AnfechtungsansprAnfechtungsansprAnfechtungsansprAnfechtungsansprüüüüche des IV des IS gegen Bank, wegen der che des IV des IS gegen Bank, wegen der che des IV des IS gegen Bank, wegen der che des IV des IS gegen Bank, wegen der 
ausgefausgefausgefausgefüüüührten hrten hrten hrten ÜÜÜÜberweisung? berweisung? berweisung? berweisung? 

Vorsatzanfechtung gegenVorsatzanfechtung gegenVorsatzanfechtung gegenVorsatzanfechtung gegenüüüüber der Zahlstelleber der Zahlstelleber der Zahlstelleber der Zahlstelle
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Tatbestandsvoraussetzungen Tatbestandsvoraussetzungen Tatbestandsvoraussetzungen Tatbestandsvoraussetzungen § 133 Abs. 1 InsO133 Abs. 1 InsO133 Abs. 1 InsO133 Abs. 1 InsO

Fazit:Fazit:Fazit:Fazit:
Damit mDamit mDamit mDamit müüüüsste Vorsatzanfechtung gegensste Vorsatzanfechtung gegensste Vorsatzanfechtung gegensste Vorsatzanfechtung gegenüüüüber der Bank an sich in ber der Bank an sich in ber der Bank an sich in ber der Bank an sich in 
vielen Fvielen Fvielen Fvielen Fäääällen durchgreifen, da gerade dieser in der wirtschaftlichen llen durchgreifen, da gerade dieser in der wirtschaftlichen llen durchgreifen, da gerade dieser in der wirtschaftlichen llen durchgreifen, da gerade dieser in der wirtschaftlichen 
Krise des Kunden solche UmstKrise des Kunden solche UmstKrise des Kunden solche UmstKrise des Kunden solche Umstäääände vielfach bekannt sind.nde vielfach bekannt sind.nde vielfach bekannt sind.nde vielfach bekannt sind.

Allerdings: Allerdings: Allerdings: Allerdings: 
Selbst Kenntnis von ZahlungsunfSelbst Kenntnis von ZahlungsunfSelbst Kenntnis von ZahlungsunfSelbst Kenntnis von Zahlungsunfäääähigkeit berechtigt Bank im  higkeit berechtigt Bank im  higkeit berechtigt Bank im  higkeit berechtigt Bank im  
ungekungekungekungeküüüündigten Giroverhndigten Giroverhndigten Giroverhndigten Giroverhäääältnis nicht ohne Weiteres zur ltnis nicht ohne Weiteres zur ltnis nicht ohne Weiteres zur ltnis nicht ohne Weiteres zur 
NichtausfNichtausfNichtausfNichtausfüüüührung von Auftrhrung von Auftrhrung von Auftrhrung von Aufträääägen (vgl. gen (vgl. gen (vgl. gen (vgl. § 675 o Abs. 2 BGB).675 o Abs. 2 BGB).675 o Abs. 2 BGB).675 o Abs. 2 BGB).

Stillhaltephase: VorsatzanfechtungStillhaltephase: VorsatzanfechtungStillhaltephase: VorsatzanfechtungStillhaltephase: Vorsatzanfechtung
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Vorsatzanfechtung gegenVorsatzanfechtung gegenVorsatzanfechtung gegenVorsatzanfechtung gegenüüüüber der Zahlstelle:ber der Zahlstelle:ber der Zahlstelle:ber der Zahlstelle:

Erste EinschrErste EinschrErste EinschrErste Einschräääänkung:nkung:nkung:nkung:

Zahlstelle muss sich etwaige Kenntnis von einer  Zahlstelle muss sich etwaige Kenntnis von einer  Zahlstelle muss sich etwaige Kenntnis von einer  Zahlstelle muss sich etwaige Kenntnis von einer  
inkongruenten Deckung im Valutaverhinkongruenten Deckung im Valutaverhinkongruenten Deckung im Valutaverhinkongruenten Deckung im Valutaverhäääältnis nicht zurechnen ltnis nicht zurechnen ltnis nicht zurechnen ltnis nicht zurechnen 
lassen  (BGH, Urteil vom 29.11.2007lassen  (BGH, Urteil vom 29.11.2007lassen  (BGH, Urteil vom 29.11.2007lassen  (BGH, Urteil vom 29.11.2007----IX ZR 121/06).IX ZR 121/06).IX ZR 121/06).IX ZR 121/06).

Zweite EinschrZweite EinschrZweite EinschrZweite Einschräääänkung:nkung:nkung:nkung:

Agiert die Bank als bloAgiert die Bank als bloAgiert die Bank als bloAgiert die Bank als bloßßßße Zahlstelle, schadet ihr selbst die e Zahlstelle, schadet ihr selbst die e Zahlstelle, schadet ihr selbst die e Zahlstelle, schadet ihr selbst die 
Kenntnis von der ZahlungsunfKenntnis von der ZahlungsunfKenntnis von der ZahlungsunfKenntnis von der Zahlungsunfäääähigkeit des Schuldners nicht higkeit des Schuldners nicht higkeit des Schuldners nicht higkeit des Schuldners nicht 
ohne Weiteres (BGH, Urteil vom 26.04.2012 ohne Weiteres (BGH, Urteil vom 26.04.2012 ohne Weiteres (BGH, Urteil vom 26.04.2012 ohne Weiteres (BGH, Urteil vom 26.04.2012 –––– IX ZR 74/11).IX ZR 74/11).IX ZR 74/11).IX ZR 74/11).

Stillhaltephase: VorsatzanfechtungStillhaltephase: VorsatzanfechtungStillhaltephase: VorsatzanfechtungStillhaltephase: Vorsatzanfechtung
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Vorsatzanfechtung gegenVorsatzanfechtung gegenVorsatzanfechtung gegenVorsatzanfechtung gegenüüüüber der Zahlstelleber der Zahlstelleber der Zahlstelleber der Zahlstelle

SchSchSchSchäääädlich ist trotz positiver Kenntnis von der (drohenden) dlich ist trotz positiver Kenntnis von der (drohenden) dlich ist trotz positiver Kenntnis von der (drohenden) dlich ist trotz positiver Kenntnis von der (drohenden) 
ZahlungsunfZahlungsunfZahlungsunfZahlungsunfäääähigkeit des Kunden higkeit des Kunden higkeit des Kunden higkeit des Kunden „„„„nurnurnurnur““““ die die die die eigeneigeneigeneigen---- oder oder oder oder 
fremdnfremdnfremdnfremdnüüüützigetzigetzigetzige Teilnahme der Bank Teilnahme der Bank Teilnahme der Bank Teilnahme der Bank an einer vorsan einer vorsan einer vorsan einer vorsäääätzlichen tzlichen tzlichen tzlichen 
GlGlGlGlääääubigerbenachteiligung des Insolvenzschuldners ubigerbenachteiligung des Insolvenzschuldners ubigerbenachteiligung des Insolvenzschuldners ubigerbenachteiligung des Insolvenzschuldners –––– vgl. BGH, vgl. BGH, vgl. BGH, vgl. BGH, 
Urteil v. 26.04.2012Urteil v. 26.04.2012Urteil v. 26.04.2012Urteil v. 26.04.2012----IX 74/11.IX 74/11.IX 74/11.IX 74/11.

----> kollusives Zusammenwirken> kollusives Zusammenwirken> kollusives Zusammenwirken> kollusives Zusammenwirken

Stillhaltephase: VorsatzanfechtungStillhaltephase: VorsatzanfechtungStillhaltephase: VorsatzanfechtungStillhaltephase: Vorsatzanfechtung
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„„„„neutraleneutraleneutraleneutrale““““ ZahlstelleZahlstelleZahlstelleZahlstelle

Abwicklung Abwicklung Abwicklung Abwicklung „„„„alltalltalltalltääääglicher Geschglicher Geschglicher Geschglicher Geschääääftsvorfftsvorfftsvorfftsvorfäääälle, denen ein Wille des lle, denen ein Wille des lle, denen ein Wille des lle, denen ein Wille des 
ÜÜÜÜberweisenden, seine Glberweisenden, seine Glberweisenden, seine Glberweisenden, seine Glääääubiger zu benachteiligen, ubiger zu benachteiligen, ubiger zu benachteiligen, ubiger zu benachteiligen, i.d.Ri.d.Ri.d.Ri.d.R. nicht zu . nicht zu . nicht zu . nicht zu 
entnehmen istentnehmen istentnehmen istentnehmen ist““““, da , da , da , da ---- so der BGH so der BGH so der BGH so der BGH ----

• BargeschBargeschBargeschBargeschääääfte vorliegen kfte vorliegen kfte vorliegen kfte vorliegen köööönnen,nnen,nnen,nnen,

• Zahlungen auf Absonderungsrechte in Betracht kommen,Zahlungen auf Absonderungsrechte in Betracht kommen,Zahlungen auf Absonderungsrechte in Betracht kommen,Zahlungen auf Absonderungsrechte in Betracht kommen,

• SchonvermSchonvermSchonvermSchonvermöööögen betroffen sein kann.gen betroffen sein kann.gen betroffen sein kann.gen betroffen sein kann.

Vorsatzanfechtung gegenVorsatzanfechtung gegenVorsatzanfechtung gegenVorsatzanfechtung gegenüüüüber der Zahlstelleber der Zahlstelleber der Zahlstelleber der Zahlstelle

Stillhaltephase: VorsatzanfechtungStillhaltephase: VorsatzanfechtungStillhaltephase: VorsatzanfechtungStillhaltephase: Vorsatzanfechtung
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kollusives Zusammenwirkenkollusives Zusammenwirkenkollusives Zusammenwirkenkollusives Zusammenwirken

Bank schaltet sich mit Bank schaltet sich mit Bank schaltet sich mit Bank schaltet sich mit „„„„eigenem Benachteiligungswilleneigenem Benachteiligungswilleneigenem Benachteiligungswilleneigenem Benachteiligungswillen““““ in den in den in den in den 
Zahlungsverkehr ein (Verfolgung von Zahlungsverkehr ein (Verfolgung von Zahlungsverkehr ein (Verfolgung von Zahlungsverkehr ein (Verfolgung von SonderinteressenSonderinteressenSonderinteressenSonderinteressen))))

KritikKritikKritikKritik: Ein eigener Benachteiligungsvorsatz des : Ein eigener Benachteiligungsvorsatz des : Ein eigener Benachteiligungsvorsatz des : Ein eigener Benachteiligungsvorsatz des AnfGegAnfGegAnfGegAnfGeg. ist nach dem . ist nach dem . ist nach dem . ist nach dem 
Wortlaut des Wortlaut des Wortlaut des Wortlaut des § 133 Abs. 1 InsO gerade 133 Abs. 1 InsO gerade 133 Abs. 1 InsO gerade 133 Abs. 1 InsO gerade nichtnichtnichtnicht erforderlich.erforderlich.erforderlich.erforderlich.

Stillhaltephase: VorsatzanfechtungStillhaltephase: VorsatzanfechtungStillhaltephase: VorsatzanfechtungStillhaltephase: Vorsatzanfechtung

Vorsatzanfechtung gegenVorsatzanfechtung gegenVorsatzanfechtung gegenVorsatzanfechtung gegenüüüüber der Zahlstelleber der Zahlstelleber der Zahlstelleber der Zahlstelle
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Vorsatzanfechtung gegenVorsatzanfechtung gegenVorsatzanfechtung gegenVorsatzanfechtung gegenüüüüber der Zahlstelleber der Zahlstelleber der Zahlstelleber der Zahlstelle

Beispiele fBeispiele fBeispiele fBeispiele füüüür r r r kollusives Zusammenwirkenkollusives Zusammenwirkenkollusives Zusammenwirkenkollusives Zusammenwirken nach BGH:nach BGH:nach BGH:nach BGH:

• Einzelne GlEinzelne GlEinzelne GlEinzelne Glääääubiger werden in Abstimmung mit dem erkennbar  ubiger werden in Abstimmung mit dem erkennbar  ubiger werden in Abstimmung mit dem erkennbar  ubiger werden in Abstimmung mit dem erkennbar  
zahlungsunfzahlungsunfzahlungsunfzahlungsunfäääähigen Kunden bevorzugt befriedigt,higen Kunden bevorzugt befriedigt,higen Kunden bevorzugt befriedigt,higen Kunden bevorzugt befriedigt,

• Bank selektiert ohne Abstimmung mit dem Kunden (fraglich),Bank selektiert ohne Abstimmung mit dem Kunden (fraglich),Bank selektiert ohne Abstimmung mit dem Kunden (fraglich),Bank selektiert ohne Abstimmung mit dem Kunden (fraglich),

• Duldung einer Duldung einer Duldung einer Duldung einer ÜÜÜÜberziehung nach Befriedigung eines bestimmten berziehung nach Befriedigung eines bestimmten berziehung nach Befriedigung eines bestimmten berziehung nach Befriedigung eines bestimmten 
GlGlGlGlääääubigers. ubigers. ubigers. ubigers. 

���� Einschalten in die konkreten ZahlungsablEinschalten in die konkreten ZahlungsablEinschalten in die konkreten ZahlungsablEinschalten in die konkreten Zahlungsablääääufe.ufe.ufe.ufe.

Stillhaltephase: VorsatzanfechtungStillhaltephase: VorsatzanfechtungStillhaltephase: VorsatzanfechtungStillhaltephase: Vorsatzanfechtung
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Vorsatzanfechtung gegenVorsatzanfechtung gegenVorsatzanfechtung gegenVorsatzanfechtung gegenüüüüber der Zahlstelleber der Zahlstelleber der Zahlstelleber der Zahlstelle

• Problem:Problem:Problem:Problem: Greift Anfechtung durch, wenn Zahlstelle die  Greift Anfechtung durch, wenn Zahlstelle die  Greift Anfechtung durch, wenn Zahlstelle die  Greift Anfechtung durch, wenn Zahlstelle die  
ZahlungsunfZahlungsunfZahlungsunfZahlungsunfäääähigkeit und den Benachteiligungsvorsatz des higkeit und den Benachteiligungsvorsatz des higkeit und den Benachteiligungsvorsatz des higkeit und den Benachteiligungsvorsatz des 
Kunden kennt, sich aber nicht aktiv in die ZahlungsablKunden kennt, sich aber nicht aktiv in die ZahlungsablKunden kennt, sich aber nicht aktiv in die ZahlungsablKunden kennt, sich aber nicht aktiv in die Zahlungsablääääufe ufe ufe ufe 
einschaltet?einschaltet?einschaltet?einschaltet?

• Beispiel:Beispiel:Beispiel:Beispiel: GF weist Bank kurz vor Insolvenzantrag an, GF weist Bank kurz vor Insolvenzantrag an, GF weist Bank kurz vor Insolvenzantrag an, GF weist Bank kurz vor Insolvenzantrag an, nurnurnurnur
ANANANAN----AnteileAnteileAnteileAnteile zur Sozialversicherung zu begleichen.zur Sozialversicherung zu begleichen.zur Sozialversicherung zu begleichen.zur Sozialversicherung zu begleichen.
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LLLLöööösung wohl abhsung wohl abhsung wohl abhsung wohl abhäääängig vom Ansatz:ngig vom Ansatz:ngig vom Ansatz:ngig vom Ansatz:

• Pro: Anfechtung bei Kenntnis von verdPro: Anfechtung bei Kenntnis von verdPro: Anfechtung bei Kenntnis von verdPro: Anfechtung bei Kenntnis von verdäääächtigen Zahlen chtigen Zahlen chtigen Zahlen chtigen Zahlen 

• Contra: Zahlungsverkehr soll anfechtungsfrei seinContra: Zahlungsverkehr soll anfechtungsfrei seinContra: Zahlungsverkehr soll anfechtungsfrei seinContra: Zahlungsverkehr soll anfechtungsfrei sein

Stillhaltephase: VorsatzanfechtungStillhaltephase: VorsatzanfechtungStillhaltephase: VorsatzanfechtungStillhaltephase: Vorsatzanfechtung
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Kann sich Bank auf die Automatisierung des Kann sich Bank auf die Automatisierung des Kann sich Bank auf die Automatisierung des Kann sich Bank auf die Automatisierung des 
Zahlungsvorgangs berufen ?Zahlungsvorgangs berufen ?Zahlungsvorgangs berufen ?Zahlungsvorgangs berufen ?

These:These:These:These:

Nein Nein Nein Nein ---- Bank muss aus bekannten Bank muss aus bekannten Bank muss aus bekannten Bank muss aus bekannten „„„„WarnzeichenWarnzeichenWarnzeichenWarnzeichen““““
(Lastschriftr(Lastschriftr(Lastschriftr(Lastschriftrüüüückgabe, Pfckgabe, Pfckgabe, Pfckgabe, Pfäääändungen) die notwendigen ndungen) die notwendigen ndungen) die notwendigen ndungen) die notwendigen 
organisatorischen Konsequenzen ziehen.organisatorischen Konsequenzen ziehen.organisatorischen Konsequenzen ziehen.organisatorischen Konsequenzen ziehen.
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Stillhaltephase: Bankenhaftung auStillhaltephase: Bankenhaftung auStillhaltephase: Bankenhaftung auStillhaltephase: Bankenhaftung außßßßerhalb der Insolvenz erhalb der Insolvenz erhalb der Insolvenz erhalb der Insolvenz 

Zivilrechtliche Bankenhaftung gegenZivilrechtliche Bankenhaftung gegenZivilrechtliche Bankenhaftung gegenZivilrechtliche Bankenhaftung gegenüüüüber anderen ber anderen ber anderen ber anderen 
GlGlGlGlääääubigern:ubigern:ubigern:ubigern:

Schadensersatz aus Schadensersatz aus Schadensersatz aus Schadensersatz aus § 826 BGB wegen sittenwidriger Kreditvergabe?826 BGB wegen sittenwidriger Kreditvergabe?826 BGB wegen sittenwidriger Kreditvergabe?826 BGB wegen sittenwidriger Kreditvergabe?

VoraussetzungenVoraussetzungenVoraussetzungenVoraussetzungen (vgl. BGH, Urteil vom 29.05.01 (vgl. BGH, Urteil vom 29.05.01 (vgl. BGH, Urteil vom 29.05.01 (vgl. BGH, Urteil vom 29.05.01 ---- VI ZR 114/00):VI ZR 114/00):VI ZR 114/00):VI ZR 114/00):

• Kenntnis der Bank von wirtschaftlich aussichtloser Lage ihres Kenntnis der Bank von wirtschaftlich aussichtloser Lage ihres Kenntnis der Bank von wirtschaftlich aussichtloser Lage ihres Kenntnis der Bank von wirtschaftlich aussichtloser Lage ihres 
Kreditnehmers Kreditnehmers Kreditnehmers Kreditnehmers 

+ weitere Umstweitere Umstweitere Umstweitere Umstäääände, die sittenwidrige Schnde, die sittenwidrige Schnde, die sittenwidrige Schnde, die sittenwidrige Schäääädigung anderer digung anderer digung anderer digung anderer 
GlGlGlGlääääubiger bewirkenubiger bewirkenubiger bewirkenubiger bewirken

Fall: Bank veranlasst Kreditnehmer zu Widerruf einer LastschriftFall: Bank veranlasst Kreditnehmer zu Widerruf einer LastschriftFall: Bank veranlasst Kreditnehmer zu Widerruf einer LastschriftFall: Bank veranlasst Kreditnehmer zu Widerruf einer Lastschrift eines eines eines eines 
Vorbehaltslieferante, um sich aus ZahlungseingVorbehaltslieferante, um sich aus ZahlungseingVorbehaltslieferante, um sich aus ZahlungseingVorbehaltslieferante, um sich aus Zahlungseingäääänge aus dem Weiterverkauf nge aus dem Weiterverkauf nge aus dem Weiterverkauf nge aus dem Weiterverkauf 
der Vorbehaltsware zu befriedigender Vorbehaltsware zu befriedigender Vorbehaltsware zu befriedigender Vorbehaltsware zu befriedigen....
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Strafrechtliche BankenhaftungStrafrechtliche BankenhaftungStrafrechtliche BankenhaftungStrafrechtliche Bankenhaftung

• Teilnahme an einer Insolvenzverschleppung: Teilnahme an einer Insolvenzverschleppung: Teilnahme an einer Insolvenzverschleppung: Teilnahme an einer Insolvenzverschleppung: 

„„„„AuAuAuAußßßßenhaftungenhaftungenhaftungenhaftung““““

• Untreue bei der Kreditvergabe:                Untreue bei der Kreditvergabe:                Untreue bei der Kreditvergabe:                Untreue bei der Kreditvergabe:                

„„„„InnenhaftungInnenhaftungInnenhaftungInnenhaftung““““ der Bank der Bank der Bank der Bank ggggggggüüüü. ihren Organen. ihren Organen. ihren Organen. ihren Organen

(vgl. z. B. BGH, Urteil vom 13.08.2009 (vgl. z. B. BGH, Urteil vom 13.08.2009 (vgl. z. B. BGH, Urteil vom 13.08.2009 (vgl. z. B. BGH, Urteil vom 13.08.2009 ---- 3 StR 526/09)3 StR 526/09)3 StR 526/09)3 StR 526/09)

Stillhaltephase: Bankenhaftung auStillhaltephase: Bankenhaftung auStillhaltephase: Bankenhaftung auStillhaltephase: Bankenhaftung außßßßerhalb der Insolvenz erhalb der Insolvenz erhalb der Insolvenz erhalb der Insolvenz 
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StillhaltenStillhaltenStillhaltenStillhalten

Sanierungsversuch
der übrigen Beteiligten

Insolvenz

AbwicklungAbwicklungAbwicklungAbwicklung

Kreditkündigung

Scheitern der SanierungGelingen der Sanierung

Beteiligung an Beteiligung an Beteiligung an Beteiligung an 
SanierungSanierungSanierungSanierung

Sanierungsphase

Abwicklung

Handlungsalternativen des Kreditinstituts in der KriseHandlungsalternativen des Kreditinstituts in der KriseHandlungsalternativen des Kreditinstituts in der KriseHandlungsalternativen des Kreditinstituts in der Krise
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Haftungsrisiken bei Beteilung an einer Sanierung Haftungsrisiken bei Beteilung an einer Sanierung Haftungsrisiken bei Beteilung an einer Sanierung Haftungsrisiken bei Beteilung an einer Sanierung 

AnfechtungAnfechtungAnfechtungAnfechtung

• §§ 130, 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO130, 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO130, 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO130, 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO

• § 133 Abs. 1 InsO133 Abs. 1 InsO133 Abs. 1 InsO133 Abs. 1 InsO

• § 134 InsO134 InsO134 InsO134 InsO

• Besicherung eines SanierungskreditsBesicherung eines SanierungskreditsBesicherung eines SanierungskreditsBesicherung eines Sanierungskredits

• Nachrang, Nachrang, Nachrang, Nachrang, § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO39 Abs. 1 Nr. 5 InsO39 Abs. 1 Nr. 5 InsO39 Abs. 1 Nr. 5 InsO

SittenwidrigkeitSittenwidrigkeitSittenwidrigkeitSittenwidrigkeit

•••• § 138 BGB138 BGB138 BGB138 BGB
•••• § 826 BGB826 BGB826 BGB826 BGB

Beteiligungsphase (Haftungsrisiken)Beteiligungsphase (Haftungsrisiken)Beteiligungsphase (Haftungsrisiken)Beteiligungsphase (Haftungsrisiken)
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Nachbesicherung Nachbesicherung Nachbesicherung Nachbesicherung 

aus dem Vermaus dem Vermaus dem Vermaus dem Vermöööögen des gen des gen des gen des 
SchuldnersSchuldnersSchuldnersSchuldners

•§§ 130, 131 InsO130, 131 InsO130, 131 InsO130, 131 InsO

• § 133 Abs. 1 InsO133 Abs. 1 InsO133 Abs. 1 InsO133 Abs. 1 InsO

•••• § 134 InsO134 InsO134 InsO134 InsO

Beteiligungsphase/Haftungsrisiken/AnfechtungBeteiligungsphase/Haftungsrisiken/AnfechtungBeteiligungsphase/Haftungsrisiken/AnfechtungBeteiligungsphase/Haftungsrisiken/Anfechtung

durch Drittedurch Drittedurch Drittedurch Dritte
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Fall: Im Jahr 01 hatte die AFall: Im Jahr 01 hatte die AFall: Im Jahr 01 hatte die AFall: Im Jahr 01 hatte die A----GmbH bei der BGmbH bei der BGmbH bei der BGmbH bei der B----Bank ein Darlehen von Bank ein Darlehen von Bank ein Darlehen von Bank ein Darlehen von 
100 TSD EUR aufgenommen, das durch eine Grundschuld auf dem 100 TSD EUR aufgenommen, das durch eine Grundschuld auf dem 100 TSD EUR aufgenommen, das durch eine Grundschuld auf dem 100 TSD EUR aufgenommen, das durch eine Grundschuld auf dem 
GrundstGrundstGrundstGrundstüüüück der Ack der Ack der Ack der A----GmbH besichert wurde. Im Jahr 03 gerGmbH besichert wurde. Im Jahr 03 gerGmbH besichert wurde. Im Jahr 03 gerGmbH besichert wurde. Im Jahr 03 geräääät die At die At die At die A----
GmbH in wirtschaftliche Schwierigkeiten und wird GmbH in wirtschaftliche Schwierigkeiten und wird GmbH in wirtschaftliche Schwierigkeiten und wird GmbH in wirtschaftliche Schwierigkeiten und wird 
zahlungsunfzahlungsunfzahlungsunfzahlungsunfäääähig . Am 01.08.03 will B das Darlehen khig . Am 01.08.03 will B das Darlehen khig . Am 01.08.03 will B das Darlehen khig . Am 01.08.03 will B das Darlehen küüüündigen, da ndigen, da ndigen, da ndigen, da 
mehrere Raten nicht gezahlt wurden. A mehrere Raten nicht gezahlt wurden. A mehrere Raten nicht gezahlt wurden. A mehrere Raten nicht gezahlt wurden. A üüüübereignet zwei Pkws zur bereignet zwei Pkws zur bereignet zwei Pkws zur bereignet zwei Pkws zur 
Sicherheit, B hSicherheit, B hSicherheit, B hSicherheit, B häääält daraufhin still. Am 30.08.03 stellt das Finanzamt lt daraufhin still. Am 30.08.03 stellt das Finanzamt lt daraufhin still. Am 30.08.03 stellt das Finanzamt lt daraufhin still. Am 30.08.03 stellt das Finanzamt 
Insolvenzantrag. Das Verfahren wird erInsolvenzantrag. Das Verfahren wird erInsolvenzantrag. Das Verfahren wird erInsolvenzantrag. Das Verfahren wird erööööffnet. Der IV ficht die ffnet. Der IV ficht die ffnet. Der IV ficht die ffnet. Der IV ficht die 
SicherungsSicherungsSicherungsSicherungsüüüübereignungen an. Mit Erfolg?bereignungen an. Mit Erfolg?bereignungen an. Mit Erfolg?bereignungen an. Mit Erfolg?

2001 2001 2001 2001 
Darlehen und Darlehen und Darlehen und Darlehen und 
GrundschuldGrundschuldGrundschuldGrundschuld

2003 2003 2003 2003 
KriseKriseKriseKrise

01.08.200301.08.200301.08.200301.08.2003
„„„„DruckDruckDruckDruck““““ u. u. u. u. 
SSSSÜÜÜÜ PKWsPKWsPKWsPKWs

30.08.30.08.30.08.30.08.
FremdantragFremdantragFremdantragFremdantrag

IVIVIVIV
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LLLLöööösung: sung: sung: sung: 
a) a) a) a) §§§§ 130 InsO / 130 InsO / 130 InsO / 130 InsO / §§§§ 131 InsO?131 InsO?131 InsO?131 InsO?

SicherheitenbestellungSicherheitenbestellungSicherheitenbestellungSicherheitenbestellung in 2003 ist inkongruentin 2003 ist inkongruentin 2003 ist inkongruentin 2003 ist inkongruent

Grund:  B hat aus dem Darlehensvertrag keinen kongruenten AnspruGrund:  B hat aus dem Darlehensvertrag keinen kongruenten AnspruGrund:  B hat aus dem Darlehensvertrag keinen kongruenten AnspruGrund:  B hat aus dem Darlehensvertrag keinen kongruenten Anspruch auf ch auf ch auf ch auf 
ÜÜÜÜbereignung der Pkw (Nachbesicherungsanspruch aus Nr. 13 AGB bereignung der Pkw (Nachbesicherungsanspruch aus Nr. 13 AGB bereignung der Pkw (Nachbesicherungsanspruch aus Nr. 13 AGB bereignung der Pkw (Nachbesicherungsanspruch aus Nr. 13 AGB ---- Banken zu Banken zu Banken zu Banken zu 
unbestimmt)unbestimmt)unbestimmt)unbestimmt)

����Folge: Folge: Folge: Folge: §§§§ 131 Abs. 1 Nr. 1 (+)131 Abs. 1 Nr. 1 (+)131 Abs. 1 Nr. 1 (+)131 Abs. 1 Nr. 1 (+)

b)b)b)b) §§§§ 134 InsO (134 InsO (134 InsO (134 InsO (----) (BGH Urteil vom 06.12.2012 ) (BGH Urteil vom 06.12.2012 ) (BGH Urteil vom 06.12.2012 ) (BGH Urteil vom 06.12.2012 ---- IX ZR 105/12).IX ZR 105/12).IX ZR 105/12).IX ZR 105/12).

„„„„Die nachtrDie nachtrDie nachtrDie nachträääägliche Bestellung einer Sicherheit, fgliche Bestellung einer Sicherheit, fgliche Bestellung einer Sicherheit, fgliche Bestellung einer Sicherheit, füüüür eine eigene, entgeltlich r eine eigene, entgeltlich r eine eigene, entgeltlich r eine eigene, entgeltlich 
begrbegrbegrbegrüüüündete Verbindlichkeit ist nicht als unentgeltliche Leistung anfendete Verbindlichkeit ist nicht als unentgeltliche Leistung anfendete Verbindlichkeit ist nicht als unentgeltliche Leistung anfendete Verbindlichkeit ist nicht als unentgeltliche Leistung anfechtbarchtbarchtbarchtbar““““

c) c) c) c) §§§§ 133 Abs. 1 InsO (+)133 Abs. 1 InsO (+)133 Abs. 1 InsO (+)133 Abs. 1 InsO (+)

Grund: Inkongruenz indiziert Benachteiligungsvorsatz und KenntniGrund: Inkongruenz indiziert Benachteiligungsvorsatz und KenntniGrund: Inkongruenz indiziert Benachteiligungsvorsatz und KenntniGrund: Inkongruenz indiziert Benachteiligungsvorsatz und Kenntnis davons davons davons davon

���� Ergebnis: Klage (+) Ergebnis: Klage (+) Ergebnis: Klage (+) Ergebnis: Klage (+) 
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Abwandlung:Abwandlung:Abwandlung:Abwandlung:

Die BDie BDie BDie B----Bank lBank lBank lBank läääässt das bereits in 2001 ausgereichte Darlehen sst das bereits in 2001 ausgereichte Darlehen sst das bereits in 2001 ausgereichte Darlehen sst das bereits in 2001 ausgereichte Darlehen 
nicht nur stehen, sondern gewnicht nur stehen, sondern gewnicht nur stehen, sondern gewnicht nur stehen, sondern gewäääährt der A zushrt der A zushrt der A zushrt der A zusäääätzlich ein tzlich ein tzlich ein tzlich ein 
kurzfristiges Darlehen von weiteren 20 TSD EUR. Die zur kurzfristiges Darlehen von weiteren 20 TSD EUR. Die zur kurzfristiges Darlehen von weiteren 20 TSD EUR. Die zur kurzfristiges Darlehen von weiteren 20 TSD EUR. Die zur 
gleichen Zeit vereinbarten Sgleichen Zeit vereinbarten Sgleichen Zeit vereinbarten Sgleichen Zeit vereinbarten SÜÜÜÜ sichern pauschal alle sichern pauschal alle sichern pauschal alle sichern pauschal alle 
bestehenden und kbestehenden und kbestehenden und kbestehenden und küüüünftigen Forderungen der Banknftigen Forderungen der Banknftigen Forderungen der Banknftigen Forderungen der Bank
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LLLLöööösung:sung:sung:sung:

Die SDie SDie SDie SÜÜÜÜ ist insgesamt inkongruent und anfechtbar, da ist insgesamt inkongruent und anfechtbar, da ist insgesamt inkongruent und anfechtbar, da ist insgesamt inkongruent und anfechtbar, da 
sich nicht feststellen lsich nicht feststellen lsich nicht feststellen lsich nicht feststellen läääässt, ob und in welchem Umfang sst, ob und in welchem Umfang sst, ob und in welchem Umfang sst, ob und in welchem Umfang 
sich die Sicherungen auf bestimmte Ansprsich die Sicherungen auf bestimmte Ansprsich die Sicherungen auf bestimmte Ansprsich die Sicherungen auf bestimmte Ansprüüüüche (Altche (Altche (Altche (Alt----
und/oder Neukredit) beziehen (vgl. z.B. BGH Urteil vom und/oder Neukredit) beziehen (vgl. z.B. BGH Urteil vom und/oder Neukredit) beziehen (vgl. z.B. BGH Urteil vom und/oder Neukredit) beziehen (vgl. z.B. BGH Urteil vom 
14.02.2008 14.02.2008 14.02.2008 14.02.2008 –––– IX ZR 38/04).IX ZR 38/04).IX ZR 38/04).IX ZR 38/04).
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Fallabwandlung: Die SFallabwandlung: Die SFallabwandlung: Die SFallabwandlung: Die SÜÜÜÜ werden nicht durch die werden nicht durch die werden nicht durch die werden nicht durch die AAAA----
GmbH,sondernGmbH,sondernGmbH,sondernGmbH,sondern durch deren Gesellschafter C bestellt. C fdurch deren Gesellschafter C bestellt. C fdurch deren Gesellschafter C bestellt. C fdurch deren Gesellschafter C bestellt. C fäääällt llt llt llt 
Mitte Oktober 2003 ebenfalls in Insolvenz. Der IV des C ficht Mitte Oktober 2003 ebenfalls in Insolvenz. Der IV des C ficht Mitte Oktober 2003 ebenfalls in Insolvenz. Der IV des C ficht Mitte Oktober 2003 ebenfalls in Insolvenz. Der IV des C ficht 
die Sdie Sdie Sdie SÜÜÜÜ an. Mit Erfolg?an. Mit Erfolg?an. Mit Erfolg?an. Mit Erfolg?
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C C C C 
SSSSÜÜÜÜ
(Drittsicherheit)(Drittsicherheit)(Drittsicherheit)(Drittsicherheit)

B B B B ---- BankBankBankBankStehenlassen der Stehenlassen der Stehenlassen der Stehenlassen der 
ForderungForderungForderungForderung

AAAA----GmbHGmbHGmbHGmbH
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LLLLöööösung:sung:sung:sung:

a) a) a) a) §§§§§§§§ 130, 131 InsO (130, 131 InsO (130, 131 InsO (130, 131 InsO (----), da B nicht Insolvenzgl), da B nicht Insolvenzgl), da B nicht Insolvenzgl), da B nicht Insolvenzglääääubiger im Verfahren Cubiger im Verfahren Cubiger im Verfahren Cubiger im Verfahren C
b) b) b) b) §§§§ 133 Abs. 1 InsO, offen, Inkongruenz gegeben, wenn bei Bestellun133 Abs. 1 InsO, offen, Inkongruenz gegeben, wenn bei Bestellun133 Abs. 1 InsO, offen, Inkongruenz gegeben, wenn bei Bestellun133 Abs. 1 InsO, offen, Inkongruenz gegeben, wenn bei Bestellung g g g 

der Sder Sder Sder SÜÜÜÜ Zweifel an der LiquiditZweifel an der LiquiditZweifel an der LiquiditZweifel an der Liquiditäääät des C bestanden (vgl. BGH, Urteil t des C bestanden (vgl. BGH, Urteil t des C bestanden (vgl. BGH, Urteil t des C bestanden (vgl. BGH, Urteil 
06.12.2012 06.12.2012 06.12.2012 06.12.2012 ---- IX ZR 3/12).IX ZR 3/12).IX ZR 3/12).IX ZR 3/12).

c) c) c) c) §§§§ 134 InsO (+), da B keine kompensierende Gegenleistung erbracht 134 InsO (+), da B keine kompensierende Gegenleistung erbracht 134 InsO (+), da B keine kompensierende Gegenleistung erbracht 134 InsO (+), da B keine kompensierende Gegenleistung erbracht 
hat. Im Dreieckverhhat. Im Dreieckverhhat. Im Dreieckverhhat. Im Dreieckverhäääältnis entscheidend, ob Leistungsempfltnis entscheidend, ob Leistungsempfltnis entscheidend, ob Leistungsempfltnis entscheidend, ob Leistungsempfäääänger nger nger nger 
(hier: B) ein ausgleichendes Verm(hier: B) ein ausgleichendes Verm(hier: B) ein ausgleichendes Verm(hier: B) ein ausgleichendes Vermöööögensopfer erbringt. gensopfer erbringt. gensopfer erbringt. gensopfer erbringt. 
Stehenlassen der ungekStehenlassen der ungekStehenlassen der ungekStehenlassen der ungeküüüündigten, aber kndigten, aber kndigten, aber kndigten, aber küüüündbaren wertlosen ndbaren wertlosen ndbaren wertlosen ndbaren wertlosen 
Darlehensforderung gegenDarlehensforderung gegenDarlehensforderung gegenDarlehensforderung gegenüüüüber A keine Leistung, die zur ber A keine Leistung, die zur ber A keine Leistung, die zur ber A keine Leistung, die zur 
Entgeltlichkeit fEntgeltlichkeit fEntgeltlichkeit fEntgeltlichkeit füüüührt (BGH, Urteil vom 20.12.2012 hrt (BGH, Urteil vom 20.12.2012 hrt (BGH, Urteil vom 20.12.2012 hrt (BGH, Urteil vom 20.12.2012 ---- IX ZR 21/12)IX ZR 21/12)IX ZR 21/12)IX ZR 21/12)

���� Ergebnis Anfechtung (+)Ergebnis Anfechtung (+)Ergebnis Anfechtung (+)Ergebnis Anfechtung (+)

Beteiligungsphase/Haftungsrisiken/AnfechtungBeteiligungsphase/Haftungsrisiken/AnfechtungBeteiligungsphase/Haftungsrisiken/AnfechtungBeteiligungsphase/Haftungsrisiken/Anfechtung
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Erforderlich: Sanierungskonzepte Erforderlich: Sanierungskonzepte Erforderlich: Sanierungskonzepte Erforderlich: Sanierungskonzepte 

• neu: IDW S6 (Neufassung vom 20.08.2012)neu: IDW S6 (Neufassung vom 20.08.2012)neu: IDW S6 (Neufassung vom 20.08.2012)neu: IDW S6 (Neufassung vom 20.08.2012)

• DiskussionswDiskussionswDiskussionswDiskussionswüüüürdig:rdig:rdig:rdig:

•Welche Mindestanforderungen stellt die Rechtsprechung an Welche Mindestanforderungen stellt die Rechtsprechung an Welche Mindestanforderungen stellt die Rechtsprechung an Welche Mindestanforderungen stellt die Rechtsprechung an 
Sanierungskonzept?Sanierungskonzept?Sanierungskonzept?Sanierungskonzept?

• GenGenGenGenüüüügt der IDW S6 n. F. diesen Anforderungen?gt der IDW S6 n. F. diesen Anforderungen?gt der IDW S6 n. F. diesen Anforderungen?gt der IDW S6 n. F. diesen Anforderungen?

• IDW S6 auch bei kleineren Unternehmen?IDW S6 auch bei kleineren Unternehmen?IDW S6 auch bei kleineren Unternehmen?IDW S6 auch bei kleineren Unternehmen?

Beteiligung der Bank an einer Sanierung Beteiligung der Bank an einer Sanierung Beteiligung der Bank an einer Sanierung Beteiligung der Bank an einer Sanierung 
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Beteiligungsphase (Haftungsrisiken)Beteiligungsphase (Haftungsrisiken)Beteiligungsphase (Haftungsrisiken)Beteiligungsphase (Haftungsrisiken)

Fazit:Fazit:Fazit:Fazit:

• Das Anfechtungsrisiko der Bank als Zahlstelle ist mit der neuenDas Anfechtungsrisiko der Bank als Zahlstelle ist mit der neuenDas Anfechtungsrisiko der Bank als Zahlstelle ist mit der neuenDas Anfechtungsrisiko der Bank als Zahlstelle ist mit der neuen
Rechtsprechung des BGH gestiegenRechtsprechung des BGH gestiegenRechtsprechung des BGH gestiegenRechtsprechung des BGH gestiegen

• Damit ist auch das Damit ist auch das Damit ist auch das Damit ist auch das „„„„StillhaltenStillhaltenStillhaltenStillhalten““““ der Bank haftungstrder Bank haftungstrder Bank haftungstrder Bank haftungsträääächtig  chtig  chtig  chtig  
gewordengewordengewordengeworden

• Es bleibt abzuwarten, ob der BGH neben der Fallgruppe des  Es bleibt abzuwarten, ob der BGH neben der Fallgruppe des  Es bleibt abzuwarten, ob der BGH neben der Fallgruppe des  Es bleibt abzuwarten, ob der BGH neben der Fallgruppe des  
„„„„kollusiven Zusammenwirkenskollusiven Zusammenwirkenskollusiven Zusammenwirkenskollusiven Zusammenwirkens““““ weitere Fallgruppen entwickeln weitere Fallgruppen entwickeln weitere Fallgruppen entwickeln weitere Fallgruppen entwickeln 
wirdwirdwirdwird
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Danke fDanke fDanke fDanke füüüür Ihre Aufmerksamkeit!r Ihre Aufmerksamkeit!r Ihre Aufmerksamkeit!r Ihre Aufmerksamkeit!

www.berner-insolvenzverwaltung.de


